
Gewalt in der Familie 7 503 3

Teil VII:

Zwischen Alltäglichkeit und Sensation –
die Darstellung innerfamiliärer Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche in den 

österreichischen Printmedien

Sabine Funk

Alain Schmitt



1 Einleitung 506
1.1 Komplexität von Gewalt in der Familie 506
1.2 Der massenmediale Umgang mit „Material“ und Gewalt 509

2 Stand der Forschung 513
2.1 Forschung zur printmedialen Darstellung von Gewalt 513
2.2 Die mediale Darstellung von Opfer und TäterIn 514

3 Untersuchungsdesign 515
3.1 Warum diese Studie? 515
3.2 Fragestellungen 515
3.3 Methoden 516

4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 517
4.1 Sollten Sie täglich Zeitung lesen, … 517
4.2 Entwicklung 1989-1999: Ein quantitativer Überblick über den Wandel 518
4.3 Gewaltformen: Dominanz von physischer und sexueller Gewalt 520
4.4 Räumliche Nähe und soziale Distanz 522
4.5 Gechlechterverhältnisse und Altersstrukturen 524
4.6 Anonymisierung – Schutz der Identität der Betroffenen 525
4.7 Die Darstellung von Opfern, TäterInnen und Tat 526
4.8 Die Darstellung der Ursachen und Folgen 528
4.9 Berichte über Gewalt gegen Kinder = Kriminalberichterstattung 530

4.10 Journalistische Eintagsfliegen 530
4.11 Themen und Inhalte der allgemeinen Berichterstattung 531

5 Schlussfolgerungen und Diskussion 538
5.1 Gewalt gegen Kinder – ein Medienthema mit Grenzen 538
5.2 Berichterstattung als (verzerrtes) Abbild der Wirklichkeit? 538
5.3 Thematisierung, Information, Nachrichtenfaktoren, Kritik, 539

Kontrolle, Professionalisierung
5.4 Umgang mit den Medien: Einige Hinweise 540

Literatur 543

Gewalt in der Familie7 504 3

Übersicht



Tabelle VII.1: Umfang der Thematisierung von innerfamiliärer Gewalt 518
in verschiedenen Zeitungen (%)

Tabelle VII.2: Soziale Stellung der TäterInnen (%, Fallberichte) 522
Tabelle VII.3: Anteil AusländerInnennennungen an den österreichbezognen 522

Fallberichten (=100%) in denen die Herkunft/
Nationalität der TäterInnen genannt wird.

Tabelle VII.4: Zusammenhang „Geschlecht – Gewaltform“ (Fallberichte, n=780) 524
Tabelle VII.5: Altersstruktur dargestellter TäterInnen und Opfer (Fallberichte, n=780) 524
Tabelle VII.6: Namensnennungen (% aller Fallberichte des jeweiligen Halbjahres) 525
Tabelle VII.7: In den Fallberichten angegebene Eigenschaften von TäterInnen und Opfern 526

(% aller Eigenschaften)
Tabelle VII.8: Dargestellte Gewaltursachen (%) 528
Tabelle VII.9: Dargestellte Gewaltfolgen (%) 529
Tabelle VII.10: Fallberichte mit Todesfolge (% aller Berichte des jeweiligen Jahres) 529
Tabelle VII.11: Anteil Primär- und Folgeartikel in der Fallberichterstattung (%) 530
Tabelle VII.12: Themen der allgemeinen Berichterstattung 1989-1999 (n=741) 531
Tabelle VII.13: Anteil an allgemeinen Berichten (n=741), die potenziell 532

bewusstseinsbildende Elemente enthalten (mit Beispielen)
Tabelle VII.14: Wichtige Gesetzesänderungen und politische Ereignisse im 534

Zusammenhang mit innerfamiliärer Gewalt (Der österreichische 
Amtsvormund 1990 bis 1999, Jessionek 1998)

Tabelle VII.15: Hilfsorganisationen in der allgemeinen Berichterstattung 1989-1999 (n=85) 535
Tabelle VII.16: 75 auf Österreich bezogene Angaben über die Häufigkeit sexueller 536

Gewalt an Kindern und Jugendlichen (sKM) aus den allg. Berichten 1989-1999 

Abbildung VII.1: Gewalt erfahrung von Kindern und Jugendlichen 507
Abbildung VII.2: Veränderung 1989-1999 der Anzahl der Berichte 519
Abbildung VII.3: Veränderung der Anteile der Gewaltarten in den Fallberichten 1990-1999 520

(jedes Jahr steht für sich und ist zu 100% gesetzt)
Abbildung VII.4: Veränderung der Anteile der Gewaltarten in der allgemeinen 521

Berichterstattung 1990-1999 (jedes Jahr steht für sich und ist zu 100% gesetzt)
Abbildung VII.5: Anteil des Themas „Gesetze“ in der allgemeinen Berichterstattung 1989-1999 533

Teil VII: Zwischen Alltäglichkeit und Sensation

Gewalt in der Familie 7 505 3

Tabellen und Abbildungen



Gewalt in der Familie7 506 3

„Bub zu Tode gequält“, „Tochter gefesselt und
ertränkt“, „Opa missbrauchte 8-Jährige“ – Schlag-
zeilen wie diese gehören am Ende dieses Jahr-
hunderts zum medialen Alltag. Das Interesse der
Massenmedien am Themenkomplex Kindesmiss-
handlung ist noch relativ jung. Die Auseinander-
setzung mit körperlicher Gewalt nahm in den 60er-
Jahren ihren Anfang, sexuelle Gewalt fand ab den
80er-Jahren Eingang in die Berichterstattung –
zunächst in den USA und in England (Skidmore
1995; Schmidt 1996). Heute wird über Kindes-
misshandlung in vielfältiger Weise berichtet – von
der Prügelstrafe als „Erziehungsmaßnahme“ bis hin
zur Kinderpornografie. Es ist sogar eine Situation
eingetreten, bei der man mitunter von medialem
Missbrauch mit dem Missbrauch sprechen kann.

Die wachsende Sensibilisierung der Medien für
das Thema Kindesmisshandlung ging mit einem
gesellschaftlichen Gesinnungswandel einher, der
Kinder und Jugendliche zunehmend als schützens-
werte und eigenständige Wesen in den Mittelpunkt
rückte. Die Medien können dabei entweder als
Auslöser für die kollektive „Entdeckung“ der Ge-
walt gegen Kinder gesehen werden oder als Spiegel
eines gesellschaftlichen Bewusstwerdungsprozesses
– für welche Sichtweise man sich auch entscheidet,
in beiden Fällen kommt ihnen eine zentrale Funk-
tion in der privaten, sozialen und öffentlichen
Konstruktion und Problematisierung der Gewalt-
wirklichkeiten zu.

Es scheint uns daher über das rein Deskriptive
hinaus ein wichtiger Aspekt dieser Studie, die me-
diale Darstellung dahingehend zu hinterfragen, wie
sehr sie ein Abbild von „Wirklichkeit“ ist. Das be-
deutet zunächst klar zu machen, wie komplex
innerfamiliäre Gewalt ist. Wir stellen also einige
basalia vorweg, um unser Thema in der Gewalt-
landschaft zu verorten und um eine jener Ambiva-
lenzen anzusprechen, die sich seit den mittelalterli-
chen Anfängen der „Mediatisierung“ unserer
Kultur (Virilio 1993, 1998) zwischen Medien-
produzentInnen und -rezipientInnen aufgetan
haben, nämlich den Widerspruch zwischen der

Komplexität der sozialen Wirklichkeiten und den
Versuchen der Medien, diese zu reduzieren um sie
transportierbar und marktgängig zu machen.

1.1 Komplexität von Gewalt 
in der Familie

A  Gewalterfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche können in ihrem alltäg-

lichen Erleben von unterschiedlichsten Gewalt-
formen betroffen sein. Diese reichen von persona-
len Gewalthandlungen wie der „g’sunden Watschn“
bis zu strukturell bedingten Formen wie Kinder-
arbeit oder -prostitution (Abb. VII.1). 

Etwas plastischer wird diese Gewaltlandschaft,
wenn man einige der Stichworte mit Zahlen ver-
sieht. Erst seit der Neuzeit gibt es in unserer Kultur
so etwas wie Kindheit (Ariès 1962); im 19. Jahrhun-
dert war die Hochblüte der Schwarzen Pädagogik
(Miller 1980), die davon ausging, dass Kinder von
Geburt an schlecht seien und zum Guten und zur
Wahrhaftigkeit erzogen werden müssten. 1974
wurde in Österreich die körperliche Züchtigung in
der Schule verboten (SchulG §47), 1977 auch das
seit 1811 bestehende Züchtigungsrecht der Eltern
und schließlich 1989 die Anwendung psychischer
und körperlicher Gewalt in der Erziehung im All-
gemeinen (ABGB §1464). Die UN-Charta für
Kinderrechte entstand 1990 und wurde 1992 vom
österreichischen Nationalrat ratifiziert. Nichts-
destotrotz ist z.B. körperliche Gewalt ein von
Eltern nicht selten angewendetes Mittel der Erzie-
hung. Ungefähr 30% der Eltern geben ihren
Kindern häufiger Klapse und Ohrfeigen und etwa
30% greifen ab und zu, 5-7% sogar häufiger zu
schwereren Gewaltmitteln, d.h., sie verabreichen
eine Tracht Prügel oder schlagen mit Gegenständen.
10% verzichten ganz auf die Anwendung körperli-
cher Gewalt (Wimmer-Puchinger et al 1991).
Zusammenfassend kann man festhalten, dass heute

1 Einleitung
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– 1999 – 10 bis 15% aller Kinder in Österreich in
einer Familie leben, wo sie schwerere (d.h. wieder-
holte und lang dauernde) körperliche, sexuelle
und/oder psychische Gewalterfahrungen machen
und/oder von Vernachlässigung betroffen sind (für
Österreich Gröller 1998; Schweiz Kinzl et al 1997;
BRD Hutz 1993; Engfer 1997; internat. epidemio-
logische Studien Carlin et al 1994; Hemenway et al
1994; Gorey & Leslie 1997; einige genauere Zahlen
über sexuelle Gewalt finden sich in 4.11D, Tab. 16).
Das heißt auch, und dies sei betont, dass 85-90%
aller Kinder ohne besondere innerfamiliäre
Gewalterfahrungen aufwachsen. Die Gewalt durch
ErzieherInnen in der Schule ist in den letzten 25
Jahren stark zurückgegangen; 1995 gaben in Öster-
reich 16% der Jugendlichen an, in der Grundschule
öfters geschlagen worden zu sein. Ein Viertel
berichtet von keinerlei negativen Erfahrungen
(Karazmann-Morawetz & Steinert 1995). In der
Peer-Gruppe erleben Heranwachsende auch
Gewalt: Im Kindergarten und in der Schule ist jedes
Kind in der freien Spielzeit etwa alle 20 Minuten in
einen Konflikt verwickelt, und etwa jeder zehnte
Streit geht mit massiveren Gewaltformen einher
(Krappmann & Oswald 1995; Schmitt 1995;
Schmitt & Grammer 1997). Als letztes Beispiel sei
daran erinnert, dass Kinder mit 12 Jahren bereits
zirka 14 000 Totschläge oder Morde in den

Bildmedien „erlebt“ haben (Guggenberger in
Enquête Gewalt im TV, ORF 1998, S. 90).

Sie sehen, wo wir in dieser hügeligen und viel-
fältigen Landschaft stehen, wenn von Gewalt in der
Familie die Rede ist. Hier komplex zu denken
heißt, nicht nur die einzelnen Regionen der Land-
schaft zu sehen, sondern auch Wege, Aussichten,
unter- und überirdische Rohr- und Leitungssyste-
me zu beachten. Wenn man die ganze Landschaft
be(tr)achtet, ist es offensichtlich, dass personale
Gewalt in der Familie wie z.B. massiver sexueller
Missbrauch wie er heute häufig in den Medien dar-
gestellt wird, je nach strukturellem Normen-
horizont unterschiedliche Bedeutungen, Bestra-
fungs- und Hilfemöglichkeiten sowie (transgenera-
tionale) Veränderungsaussichten erhält.

B  Das Leid an sich: Ursachen, 
Folgen und Hilfe
Dieser sozialen und in gewissem Sinne ökologi-

schen Komplexität steht die eher nach „innen“ – in
die Familie und ins Individuum – gerichtete Kom-
plexität gegenüber. Gewalterfahrung ist zunächst
und in erster Linie Erleben von physischem und
psychischem Schmerz und Ohnmacht.

Die Folgen sind zentrale Risikoelemente für die
Entwicklung des Kindes  (Bange & Deegener 1996;
Beitchman et al 1992; Bendixen et al 1994;

Abbildung VII.1: 

Gewalterfahrung von Kindern und Jugendlichen

personal Familie, nahe Bekannte sexueller Kindesmissbrauch, physische und 

psychische Misshandlung, Vernachlässigung

ErzieherInnen Schule

Peers Kindergarten, Schule, Freizeit

Fremde öffentlicher Raum: Straßenverkehr

strukturell Medien Internet, Film, Nachrichten, Reality-TV

Spiele Computer- u. Videogames, Comics

Krieg Flüchtlinge, Waisen

Arbeitswelt Kinderarbeit

Recht Züchtigungsrechte (ABGB, SchulG ...)

Ideenwelten Erbsünde, Schwarze Pädagogik, Kindsein
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Davenport et al 1994; Engfer 1997; Hanson 1990;
Jumper 1995; Kendall-Tackett et al 1993; Tong &
Kim Oates 1990). Sie sind im Allgemeinen wenig
spezifisch (z.B. ist die Fachliteratur kohärent in der
Aussage, dass es bei sexuellem Missbrauch in der
Regel weder klare körperliche Symptome noch ein
eindeutiges psychisches „Syndrom des sexuellen
Missbrauchs“ gibt). 

Die akuten Folgen hängen von Art und Intensi-
tät der Misshandlung ab. Sie können von blauen
Flecken über Gonorrhoe und Schwangerschaft bis
zu lebenslangen Entstellungen (z.B. Verbrennun-
gen) und Tod gehen (Giardino et al 1997). Etwa ein
Drittel der Betroffenen leidet kurz- und mittel-
fristig beträchtlich daran. Die mittel- und langfristi-
gen Folgen sind vielfältig und betreffen vorwiegend
die schweren Fälle (Ferguson & Linskey 1997;
Mullen et al 1996). Gewalterfahrungen wiegen
umso schwerer, je enger und vertrauter die Bezie-
hung und je größer der Altersunterschied zwischen
Opfer und TäterIn, je „intensiver“ die konkreten
Handlungen und je abweisender, verleugnender
oder bestrafender die Bezugspersonen bei der 
Aufdeckung reagieren. Folgen können sein: psy-
chosozialer Minderwuchs, intellektuelle und
sprachliche Entwicklungsrückstände, schwere
Schulleistungsstörungen, aggressives Verhalten,
Schlafstörungen, langfristige Auswirkungen auf das 
psychische Wohlbefinden. Neben starker Selbst-
wertverminderung sind wesentliche emotionale
Störungen, die weit ins Erwachsenenalter mitge-
nommen werden, Bindungs- und Beziehungs-
probleme, Empathiemangel sowie Angst-, Schuld-
und Depressionszustände mit Schlafstörungen und
selbstbeschädigenden und suizidalen Tendenzen.
Auf der Verhaltensseite kann man Schwierigkeiten
bei der Selbstkontrolle feststellen. Im Vergleich zu
Kontrollgruppen führt dies zu übermäßig häufigem
Alkohol- und Drogenmissbrauch, überschießender
Aggressivität und Destruktivität sowie einem er-
höhten Risiko, auch als Erwachsene Opfer von
Gewalt zu werden, z.B. in der Partnerschaft (Stein-
hausen 1996). 

Innerfamiliäre Gewalterfahrungen sind transge-
nerational wirksam: Solche Kinder werden etwa zu
einem Viertel selbst wieder zu TäterInnen. Das
zeigt aber auch, und dies muss betont werden, dass
etwa drei Viertel der Betroffenen sich aus der
Spirale befreien können (Hemenway et al 1994). 

Der Vielfalt der Folgen stehen ebenso mannig-
faltige Ursachenmodelle gegenüber:
3 das psychopathologische Modell, das einerseits

biologisch (TriebtäterInnen), andererseits sozial
verwurzelt ist (die TäterInnen geben das weiter,
was sie selbst erlebt haben); 

3 das soziologische Modell, das einerseits von der
gesamtgesellschaftlichen Billigung von Gewalt
(Patriarchat usw.), andererseits von aktuellen
strukturellen Lebensbelastungen wie Arbeits-
losigkeit, Armut und Mangel an sozialer Unter-
stützung ausgeht; 

3 das sozialpsychologisch-situationale Modell,
das Gewalt gegen Kinder als Endpunkt eskalie-
render innerfamiliärer Konflikte sieht, in denen
Hass, Liebe, Wut, Machtmissbrauch, Ohn-
macht, gegenseitige Abhängigkeit und verschie-
denste Verhaltens- und Beziehungsauffällig-
keiten von Kindern und Eltern die Hauptrolle
spielen. 

Die Vielfalt der Ursachen und Folgen scheint
nach heutigem Erkenntnisstand nicht durch einen
durchgängigen Mangel an Wissen bedingt, sondern
ein objektives, reales Attribut von innerfamiliärer
Gewalt zu sein. Komplexität gehört demnach dazu.
Das bedeutet für Hilfe, Gegenmaßnahmen, Kinder-
schutzarbeit usw. jedenfalls, (1.) dass das Denken
über Gewalt in der Familie auch komplex sein
muss, (2.) dass es keine Perspektivenreduktionen
vornehmen darf (wie z.B. „Väter sind Täter sind
Väter“, „Täter sind Getriebene“, „Opfer sind
lebenslang stigmatisiert“, „Kinder lügen nie/
immer“, „Hilfe statt Strafe“), und (3.) dass Hilfe
sich am Einzelfall orientieren sollte.

Leider passiert uns – homo sapiens – angesichts
von komplexen Phänomenen allzu oft etwas, das
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Dörner (1989, S. 2) als Logik des Misslingens
bezeichnet hat: „Komplexität erzeugt Unsicherheit.
Unsicherheit erzeugt Angst. Vor dieser Angst wol-
len wir uns schützen. Darum blendet unser Gehirn
all das Komplizierte, Undurchschaubare, Unbe-
rechenbare aus. Übrig bleibt ein Ausschnitt – das,
was wir schon kennen. Weil dieser Ausschnitt aber
mit dem Ganzen, das wir nicht sehen wollen, ver-
knüpft ist, unterlaufen uns viele Fehler – der
Misserfolg wird logisch programmiert“ (Über-
sichtsarbeit über „Fehler“ und reduktionistisches
Denken im Kinderschutzbereich in Schmitt 1999).
Das vereinfachende Denken durchzieht unseren
Alltag, unsere Beziehungen, unsere Logik (Nisbett
& Ross 1980; Morin 1991) und die Massenmedien.

1.2 Der massenmediale Umgang 
mit „Material“ und Gewalt 

Massenmedien haben für ihre gesellschaftliche
Umwelt unterschiedlichste Funktionen, die sie
idealerweise alle erfüllen sollten. Die wichtigsten sind
in der Folge beschrieben – als Hintergrund für die
Interpretation der Ergebnisse dieser Untersuchung.

A  Thematisierungs- und
Informationsfunktion
Moderne Gesellschaften sind geprägt von einer

steigenden Komplexität der Lebensumwelt. Den
Massenmedien kommt die Aufgabe zu, die dadurch
entstehenden Erfahrungs- bzw. Informationsdefizite
auszugleichen, gesellschaftlich bedeutsame Themen
aufzuspüren und ihnen mediale Präsenz und damit
Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Ihre Leistung
besteht darin, aus dem Überangebot der täglichen
Ereignisse einige auszuwählen, zu bearbeiten und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie entschei-
den, welche Themen über den Einzelfall hinausge-
hend als gesellschaftlich relevant – oder irrelevant –
eingestuft werden, und tragen dazu bei, Bewusstsein
für bestimmte Problembereiche zu erzeugen. 

Den Massenmedien kommt in jenen Bereichen
eine besonders wichtige Rolle zu, in denen nur ver-
einzelt auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen
werden kann bzw. noch kaum Bewusstsein vorhan-
den ist. Berichterstattung erweitert hier nicht nur
Wissen, sondern generiert es. So stellten Knappe &
Selg (1993, zit. nach Amann & Wipplinger 1997,
S. 774) fest, dass 96% der von ihnen befragten
Eltern ihre ersten Informationen über sexuelle Ge-
walt aus Zeitungsberichten bezogen hatten. 17%
hatten ein Buch dazu gelesen. Die besondere Be-
deutung von Zeitungsberichten als Wissensquelle
über Kindesmisshandlung lässt vermuten, dass die
Art der medialen Berichterstattung und die Form
der Opfer-Täterdarstellung die Meinungen und
Einstellungen der RezipientInnen maßgeblich be-
einflusst. Wie jede Form der Kommunikation ver-
mitteln Medienberichte aber nicht nur Fakten, son-
dern liefern auch Deutungsangebote; verpackt in
die jeweilige Information sind Normen, Wert-
vorstellungen sowie eigene Meinungen der Jour-
nalistInnen. 

B  Kritik und Kontrolle
Massenmedien fungieren als eine Art

Schnittstelle zwischen BürgerInnen und gesell-
schaftlich relevanten Kräften. Um Willkür macht-
ausübender Organe zu verhindern bzw. mögliche
Missstände aufzuzeigen, haben Medien politische
und soziale Institutionen und Machtgruppen zu
kontrollieren. In diesem Sinne sind sie dazu aufge-
fordert, herrschende gesellschaftliche Zustände zu
hinterfragen – und gegebenenfalls zu kritisieren.
Der Aspekt der Kritikfunktion bezieht sich dabei
nicht nur auf die Meinungsäußerung der Journa-
listInnen selbst, sie beinhaltet auch die Veröffent-
lichung gegenläufiger Meinungen und Stellung-
nahmen anderer. Massenmedien sollten also als eine
Art Plattform fungieren, die Raum für Diskussion
bietet. Durch das Ausblenden bestimmter Institu-
tionen oder Personen aus dem Diskurs kann
Meinungsaustausch jedoch be- und verhindert und
können Themen verzerrt dargestellt werden.
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Die mediale Kontrollfunktion erhält besondere
Bedeutung im Zusammenhang mit Kriminal- und
Gerichtsberichterstattung. Dieser kommt die Auf-
gabe zu, Exekutive und Justiz zu überwachen und
gegebenenfalls Missstände aufzuzeigen. Darüber
hinaus ist sie auch von kriminalpolitischer Bedeu-
tung: Einerseits erhalten die RezipientInnen auf
diesem Weg Informationen über die geltende
Rechtsordnung (Lerch 1989), sodass eine general-
präventive Wirksamkeit denkbar ist. Andererseits
dienen Massenmedien mitunter auch als Fahn-
dungshilfe. 

Eine Schwierigkeit, die sich dabei im Rahmen
der Kriminalberichterstattung oft ergibt, ist, dass
das öffentliche Interesse auf das Interesse von
Einzelpersonen prallt. In Kriminaldelikte involvier-
te Personen kommen meist ungewollt zu öffentli-
chen „Ehren“. Zwar existieren zum einen Medien-
gesetze, die die Rechte der Einzelnen schützen sol-
len – z.B. im Hinblick auf Ehrenbeleidigungen und
üble Nachrede. Im Sinne der Meinungsfreiheit und
Kontrollfunktion lassen diese Regelungen jedoch
einen gewissen Spielraum. Ob und in welcher Form
dieser genutzt wird, hängt von individuellen Ent-
scheidungen ab. 

C  Journalistische Produktionsbedingungen
und Selbstkontrolle
Das oben Gesagte beschreibt eine Art theoreti-

schen Rahmen von Journalismus. Darüber hinaus
sind JournalistInnen in ihrer täglichen, praktischen
Arbeit von mehreren „Umwelt“faktoren beein-
flusst, die es zu beachten gilt, wenn man die Be-
richterstattung verstehen will. 

Printmedien – als Unternehmen – unterliegen
zunächst marktwirtschaftlichen Bedingungen. Je
höher die LeserInnenzahl ist, umso eher können
finanzkräftige WerbekundInnen gewonnen wer-
den, die für den Fortbestand unabdingbar sind. Der
Wettbewerbsdruck führt zu jener Frage, die vor der
Auswahl der meisten Nachrichten steht: Was ist
verkaufbar? Diese Frage ist für JournalistInnen nun
insofern schwierig zu beantworten, als dass die zu

verkaufende Ware nicht nur äußerst facettenreich
zu gestalten ist, sondern auch an ein sehr heteroge-
nes Publikum verkauft werden muss. Der/die Jour-
nalistIn soll wissen, was diese – ihm/ihr zum Groß-
teil unbekannten – RezipientInnen wollen und ver-
stehen (Rettenegger 1990).

Überdies halten sich die Ereignisse nicht unbe-
dingt an den redaktionellen Ablauf. Die Zeit reicht
gerade im tagesaktuellen Bereich oft nicht für
Recherchen, weshalb man sich – etwa auch in
Bezug auf Gewalt- und Kriminalberichterstattung
– häufig auf Polizeiberichte verlässt. So werden
dann Art der Information, Wertung und Umfang
der Thematisierung von Justiz und Exekutive über-
nommen: Kontroll- und Kritikfunktionen tendie-
ren gegen Null, der Diskurs wird (fassetten)ärmer.
Oft mangelt es aber nicht nur an Zeit, sondern auch
an den nötigen Platzressourcen, sodass es zu
Kürzungen und inhaltlichen Auslassungen in den
Texten kommt. Diese Bedingungen führen nicht
selten zu einer oberflächlichen und unreflektierten
Sprache.

Was sind nun – trotz aller genannten Schwierig-
keiten – mögliche Kennzeichen für professionellen,
qualitativ hochwertigen Journalismus? Kübler
(1996) führt Richtigkeit, Unparteilichkeit,
Neutralität, Sachlichkeit, Vollständigkeit, Fairness
und Überprüfung der Quellenvalidität an. Einer-
seits können diese Kriterien in ihrer Gesamtheit
unter den meisten derzeitigen Arbeitsbedingungen
von Einzelnen kaum erfüllt werden. Andererseits
sind nur wenige Sanktionsmaßnahmen vorhanden,
um Verstöße zu ahnden. Es existiert zwar ein
Ehrenkodex der österreichischen Presse, der die
ethischen Grundsätze der journalistischen Arbeit
festschreibt. Seine Einhaltung unterliegt jedoch nur
dem guten Willen der ReporterInnen selbst und
umfasst zudem nicht alle Bereiche der Arbeit.
Anders als in den Publizistischen Grundsätzen des
Deutschen Presserats sind zur speziellen Proble-
matik der Kriminalberichterstattung beispielsweise
keine Richtlinien im österreichischen Kodex ent-
halten (Lerch 1989). Eine Form der institutionali-
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sierten Selbstkontrolle stellt der Österreichische
Presserat dar, der journalistisches Verhalten, das
gegen die Berufspflicht verstößt, verurteilen kann.
Auch er verfügt jedoch über keinerlei Sanktions-
möglichkeiten – das betroffene Medium ist lediglich
aufgefordert, die Entscheidung des Presserates zu
veröffentlichen. Lobenswerterweise hat der ORF
eigene Richtlinien zum Umgang mit Gewalt-
darstellungen geschaffen (ORF 1998).

D  Nachrichtenfaktoren, konstruierte
Realitäten und RezipientInnen
Um die Handhabung der Meldungsauswahl zu

vereinfachen hat man versucht, so genannte
Nachrichtenwerte zu bestimmen, die besonders
geeignet scheinen, die Aufmerksamkeit des Publi-
kums zu erwecken. „Nachrichtenwerte sind ... die
mehr oder weniger intuitiven Annahmen der Jour-
nalisten darüber, was das jeweilige Publikum inte-
ressiert ...“ (Kunzcik 1994, S. 195). Laut Csoklich
(1996) ist das Interesse der LeserInnen größer,
wenn folgende Faktoren bei der Darstellung eines
Ereignisses berücksichtigt werden:
3 Aktualität;
3 Ungewöhnlichkeit des Ereignisses;
3 räumliche und psychologische Nähe;
3 konkrete Darstellung;
3 Nachhaltigkeit der Konsequenzen;
3 Ansprechen von Gefühlen;
3 hoher Bekanntheitsgrad der Beteiligten.

So wichtig die Einhaltung dieser Regeln für die
Verkaufbarkeit des Produkts sein mag, wenn sie
unhinterfragt und durchgängig in der journalisti-
schen Arbeit Beachtung finden, kann dies zu
Defiziten in der Berichterstattung führen, insbe-
sondere zu einer wenig komplexen, vereinfachten
Darstellung. Die Forderung nach Aktualität, die
vor allem im tagesaktuellen Bereich an der Spitze
der Rangliste steht, verleitet dazu, später eintreten-
de Folgen von Ereignissen zu negieren. Die gefor-
derte Nachhaltigkeit der Konsequenzen blendet
wiederum „harmlose“ Geschehnisse aus. Das Kri-

terium der räumlichen Nähe schafft Grenzen im
Denken und entspricht in bedenklichem Maße der
Geisteshaltung jener Menschen, deren Interesse an
Ereignissen mit zunehmender Entfernung dersel-
ben abnimmt. Über die Bedeutung und Sinnhaftig-
keit der genannten Nachrichtenfaktoren ließe sich
ausführlich diskutieren. Für diese Arbeit gilt es
festzuhalten, dass jede Auswahl von Nachrichten in
starkem Maße Einfluss darauf nimmt, welche Sicht
auf die Welt das Publikum über die Medien erhält.
Insgesamt gesehen bedingen die oben genannten
Nachrichtenfaktoren eine gewisse Kurzsichtigkeit.

Bezieht man die Nachrichtenfaktoren nun auf
den Bereich der Kindesmisshandlung, ließe sich er-
warten, dass vor allem spektakuläre und folgen-
schwere Gewalttaten medial verbreitet werden, wie
z.B. Vergewaltigungen mit Todesfolge. Um Inte-
resse hervorzurufen, wird Gewalt als etwas Außer-
gewöhnliches, Unerhörtes geschildert, obwohl im
Grunde nichts Neues mehr daran zu finden ist – die
Berichterstattung folgt dem Schema der „gewohn-
ten Sensation“ (Schneider 1994). Die daraus resul-
tierende Einseitigkeit der Berichterstattung kann
RezipientInnen auch zu falschen Annahmen über
die Quantität und die Art von Gewalt veranlassen –
„... sie laufen Gefahr, reale Gewalt nach Medienart
wahrzunehmen ...“ (Rathmayr 1996, S. 19). Die
Überzeugung liegt dann nahe, dass vor allem extre-
me Misshandlungsformen an der realen Tages-
ordnung stehen: „Der Eindruck einer durch
schwerste Verbrechen gekennzeichneten Wirklich-
keit bleibt dann häufig nicht aus.“ (Viehmann 1995,
S. 15). Viele Nuancen von Gewalt sind im Bewusst-
sein der RezipientInnen gar nicht mehr als mögli-
che Form von Misshandlung vorhanden.

Gleichzeitig scheint das Publikum gewillt zu
sein, die Möglichkeit von Gewalttaten für sich
selbst und seine engste Umgebung innerlich abzu-
wehren. Viehmann (1995, S. 15) führt Unter-
suchungen an, in denen die meisten der Befragten
angaben, „von schlimmen Situationen in anderen
Stadtteilen oder Gegenden zu wissen, von denen sie
aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen erfahren
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haben“. Medien bieten somit einen willkommenen
Anlass, Gefahr aus dem eigenen sozialen Umfeld zu
verbannen – auch und möglicherweise weil man
durch sie (erst) auf diese Gefahr aufmerksam
gemacht wird. Es ist zu vermuten, dass diese Form
der Abwehr verstärkt wird, wenn die dargestellten
Taten oder TäterInnen „extrem“ sind, TäterInnen
z.B. primär als abnorme oder psychisch kranke
Menschen beschrieben werden. Dann fällt es umso
leichter, Gewalt aus dem eigenen, meist als normal
definierten, Alltag auszuklammern – nach dem
Motto: „Ich bin doch nicht verrückt, verrückt sind
die anderen.“ Insgesamt ergibt sich eine sehr kom-
plexe Mischung aus Scheinwelt und Realität.
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2.1 Forschung zur printmedialen
Darstellung von Gewalt

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
der medialen Darstellung von Kindesmisshandlung
scheint – wie die öffentliche Thematisierung gene-
rell – einige Anlaufschwierigkeiten gehabt zu
haben. Im deutschsprachigen Raum sind nur weni-
ge Studien zu finden. Da Gewalt stark mit Kri-
minalität assoziiert wird (Hauptmann 1981), macht
es Sinn, auch solche Untersuchungen zu berück-
sichtigen.

Drissen kam 1982 in einer Inhaltsanalyse der
Kriminalberichterstattung österreichischer Ta-
geszeitungen zu dem Ergebnis, dass die Presse das
reale Bild der Kriminalität verzerrt: Die Häufigkeit
der Berichte blieb konstant, gleichgültig ob die Zahl
der realen Straftaten stieg oder sank. Sowohl in
Boulevard- als auch in Qualitätsblättern wurde die
Tat isoliert betrachtet – „Nachrichtenwert haben
zumeist nur Tat und Täter; Ursachen, Hinter-
gründe und Folgen von Kriminalität werden ausge-
blendet.“ (Drissen 1982, S. 127). Darüber hinaus
gab es bei den Fallberichten keinerlei Kontinuität,
es handelte sich um „journalistische Eintags-
fliegen“, die sich nie über längere Zeit mit demsel-
ben Fall befassten. Die TäterInnen wurden in den
Artikeln eindeutig negativ stereotypisiert, wobei
bevorzugt sozial höher gestellte Personen gezeigt
wurden. Die Ergebnisse anderer Untersuchungen
decken sich in wesentlichen Punkten mit jenen von
Drissen (Eder 1993). Delitz (1989; Berichte über
Gerichtsverfahren aus zehn deutschen Tageszeitun-
gen von 1983) zeigte, dass Gewalt- und Sexual-
delikte im Boulevardsektor eindeutig überrepräsen-
tiert waren und die Medien auf spätere Ermitt-
lungsergebnisse so gut wie nicht eingingen. In einer
Untersuchung von Rahofer (1990) über die Straf-
berichterstattung von Kronen Zeitung, Salzburger
Nachrichten und Salzburger Volksblatt aus den
Jahren 1988/89 wurde deutlich, dass die handeln-
den Personen „medial vorverurteilt“ wurden.

Insgesamt kam Sexualdelikten ein zu hoher Stel-
lenwert zu.

Beim Thema Kindesmisshandlung lässt sich
feststellen, dass vor allem die Zahl der Artikel zu
sexueller Gewalt in den letzten Jahren zugenom-
men hat (Mok 1989; Wilmer 1996; Amann &
Wipplinger 1997). Sie verzehnfachte sich beispiels-
weise in der Frankfurter Rundschau von 1979 bis
1993 (Wilmer 1996). Auch in Großbritannien ist die
Berichterstattung über Kindesmisshandlung eher
oberflächlich (Skidmore 1995). Diese Inhalts-
analyse aller im Jahr 1991 erschienen Presseberichte
(n=1668) und TV-Bulletins (n=147), die sexuelle
Gewalt an Kindern behandelten, ergibt, dass Ein-
zelfalldarstellungen und Tatverläufen wesentlich
mehr Raum gewidmet wurde als der Beschreibung
von Ursachen und Hintergründen (<1% der
Berichte) oder Prävention (6%).

Eine österreichische Inhaltsanalyse zu Kindes-
misshandlung in der Familie stammt von Jobst
(1989). Sie umfasste 313 Artikel aus fünf Tages-
zeitungen im Zeitraum 1985/86. Auffallend war,
dass sich die Berichte vor allem auf schwere Fälle
physischer Gewalt konzentrierte: 45% der Artikel
behandelten Morde, Mordversuche oder Totschlä-
ge, nur 12% sexuelle und 3% psychische Gewalt-
handlungen; Vernachlässigung, strukturelle Gewalt
und andere gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge
blieben weitgehend ausgeklammert. Lediglich 10%
der Artikel gingen auf Ursachen ein, 2% beschäf-
tigten sich mit Konfliktlösungen. Wurden Folgen
überhaupt thematisiert, so bezogen sie sich in phy-
sischer und medizinischer Terminologie auf das
Kind, während für die TäterInnen hauptsächlich
strafrechtliche Auswirkungen aufgezeigt wurden.
Die Berichterstattung insgesamt war reduziert und
stereotypisiert, eher täter- als opferzentriert, und
die Gewalt wurde in der Person der TäterInnen pri-
vatisiert. Wurden Eigenschaften der TäterInnen
angeführt, fielen sie eher negativ aus. Jobsts
Aufarbeitung der österreichischen Pressebericht-
erstattung 1985/86 zeigte alles in allem, dass gängi-
ge Vorurteile – z.B. bezüglich der Abnormität der

2 Stand der Forschung



Gewalt in der Familie7 514 3

TäterInnen – geschürt wurden. Extreme Fälle stan-
den im Mittelpunkt und waren Sache von Polizei
und Justiz.

Eine weitere österreichbezogene Studie führten
Amman & Wipplinger (1997, n=102) über sexuelle
Gewalt an Kindern und Jugendlichen durch.
Zwischen 1980-1994 stieg die Berichterstattung auf
das Doppelte an. Die verwendeten Termini erfuh-
ren eine Wandlung, wobei sich sexueller Missbrauch
gegenüber juristischem Jargon wie Sittlichkeits-
delikt und Inzest durchsetzte (genau diese Ver-
schiebung fand sich auch in deutschsprachigen
Fachaufsätzen aus den Jahren 1950 bis 1991,
Schetsche 1994). In den 90er-Jahren wurden deut-
lich häufiger konkrete epidemiologische Zahlen
geliefert als zu Beginn der 80er, allerdings ohne
Definitionen der verwendeten Missbrauchskate-
gorien. 30% der Berichte informierten über die Ur-
sachen der Tat, wobei dieser Anteil im Verlauf der
Jahre gleich blieb. Sowohl bei TäterInnen wie bei
Opfern standen in den 90ern psychische Faktoren
als Ursachenerklärung im Vordergrund, in den
80ern wurden eher soziale Faktoren genannt.

2.2 Die mediale Darstellung 
von Opfer und TäterIn

Zur medialen Darstellung der an Gewalt-
handlungen beteiligten Personen existieren unseres
Wissens keine neueren Daten. Um auf einige kriti-
sche Punkte hinzuweisen, sollen stellvertretend
zwei Studien zur Darstellung weiblicher Verge-
waltigungsopfer angeführt werden. 

Grundlage der Untersuchung von Benedict
(1992) waren einige Aufsehen erregende Fälle von
sexueller Gewalt an Frauen. Sie gelangte zu dem
Ergebnis, dass die Art der Darstellung der betroffe-
nen Personen primär davon abhing, ob das weibli-
che Opfer als unschuldig oder als Provokateurin
der Tat gezeigt werden sollte. Um die Frau nicht in
den Verdacht kommen zu lassen, selbst die

Vergewaltigung herausgefordert zu haben, musste
ihr Lebenswandel „tadellos“ sein. Schon der
Hinweis, dass sie geschieden war, hätte ihre Schuld-
losigkeit an der Tat in Frage gestellt: „As a result of
the rape myths, a sex crime victim tends to be
squeezed into one of two images – she is either pure
and innocent, a true victim attacked by monsters ...
or she is a wanton female who provoked the assail-
lant with her sexuality ...“ (Benedict 1992, S. 18). 

Um die Unschuld der Opfer darzustellen,
mussten JournalistInnen also Aspekte der Realität
ausklammern, wollten sie ihr Wirkungsziel errei-
chen. Bei der Darstellung von Kindesmisshandlung
ist die Polarität von Opfer und Täter etwas „leich-
ter“ zu erreichen, da vor allem kleine Kinder in der
Öffentlichkeit per se als unschuldig gelten – beson-
ders was sexuelle Delikte anbelangt. Eine Studie
von Meyers (1997) über die TV-Darstellung von
Gewalthandlungen an Frauen kommt tatsächlich
zu dem Ergebnis, dass die Unschuld des Opfers u.a.
vom Alter abhängt: „Women who were represented
as wholly undeserving violence and abuse were 
either very young or very old.“ 

Die mediale Präsentation ist auch in anderer
Hinsicht kritisch zu betrachten. Sie ist von der
Tendenz geprägt, die Täter/Opfer-Polarität zu re-
inszenieren und aufrechtzuerhalten, anstatt sie zu
bearbeiten und Veränderungen zu ermöglichen. Die
Rollenzuschreibung Täter-Opfer wird so gesell-
schaftlich besiegelt und führt für beide Seiten zur
Verhaftung in der Gewalttat. 
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3.1 Warum diese Studie?

Angesichts des niedrigen Forschungsstandes
war die Studie als Bestandsaufnahme der Dar-
stellung innerfamiliärer Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche in den österreichischen Printmedien
konzipiert. Der Nutzen von systematisch erhobe-
nem Wissen darüber, wie die Medien Gewalt dar-
stellen, liegt auf der Hand. Man bekommt erstens
eine Idee davon, welches Bild den RezipientInnen
vermittelt wird. Der Nutzen betrifft zweitens die
Fachöffentlichkeit und deren tägliche Arbeit mit
Opfern und TäterInnen sowie deren Umgang mit
dem massenmedialen Umfeld. Drittens: Medien-
schaffenden kann solches Wissen als feed-back die-
nen. Schließlich – viertens – können all jene, die ihr
Wissen aus den Massenmedien beziehen (müssen)
und/oder dieses Wissen professionell nutzen (müs-
sen), um z.B. Familienpolitik zu machen, die vorlie-
gende Arbeit als ein metakommunikatives Mittel
betrachten, das hilft, jene Eindrücke, die die Massen-
medien tagtäglich vermitteln, zu korrigieren und zu
objektivieren. Last but not least ist die Studie (hof-
fentlich) von wissenschaftlichem Interesse und
Grundlage für weitergehende Forschung, z.B. auf
ProduzentInnen- oder RezipientInnenseite.

3.2 Fragestellungen

Ziel der Studie war es, die Entwicklung der
Berichterstattung im Rückblick auf die Jahre 1989-
1999 zu untersuchen. Die allgemeinste Frage-
stellung war also, was sich zum Thema „Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche in der Familie“ in
diesem Zeitraum massenprintmedial getan hat.
Weiters hat uns interessiert, ob die Printmedien jene
Funktionen erfüllen, die sie in der herkömmlichen
Diktion erfüllen sollten. Im Detail sollten quantita-
tive und qualitativ/inhaltliche Veränderungen fest-
gehalten und folgende Fragen geklärt werden:

3 Welche Formen der Gewalt  prägen die Bericht-
erstattung?

3 Welche Inhalte werden transportiert? Sind Ver-
änderungen festzustellen?

3 Welches Bild wird von Opfer und TäterIn ge-
zeichnet? Wird ihre Anonymität gewahrt?

3 Welche Ursachen und Folgen von Kindesmiss-
handlung werden aufgezeigt?

3 Werden Hilfsorganisationen dargestellt bzw.
Konfliktlösungsmöglichkeiten aufgezeigt?

3 Wie werden Ausmaß und Hintergründe über
den Einzelfall hinaus dargestellt? Sind potenzi-
ell bewusstseinsbildende Elemente vorhanden? 

3 Wie sehr bildet die Berichterstattung die „Wirk-
lichkeit“ ab?

3 Untersuchungsdesign
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3.3 Methoden

Wir haben eine quantitative Inhaltsanalyse von
insgesamt 1 521 in Österreich zwischen 1989 und
1999 erschienenen Print-Presseartikeln durchge-
führt. Werbung, Leserbriefe u. Ä. wurden ausge-
schlossen. Analysiert wurden Fallberichte, die
Gewaltereignisse1 gegen Kinder und Jugendliche in
der Familie und im engen Bekanntenkreis2 dar-
stellen, und allgemeine Berichte, die das Thema
über den Anlassfall hinaus (politisch, medizinisch,
juristisch ...) diskutieren. Dazu gehören Artikel
über Gesetze (Reform des Sexualstrafrechts ...),
Hilfseinrichtungen (Kinderschutzzentren ...),

Studien, Tagungen sowie den Umgang mit Gewalt
bzw. TäterInnen und Opfern. Hier wurde keine
Einschränkung auf innerfamiliäre Gewalt gemacht,
da selten eine entsprechende Differenzierung in den
Artikeln vorliegt.

Die Artikel wurden nach einem vorab festgeleg-
ten Stichprobenplan aus sechs überregionalen
Tageszeitungen (Neue Kronen Zeitung, Täg-
lich Alles, Kurier, Der Standard3, Die Presse, Salz-
burger Nachrichten) und drei Wochenzeitungen
(News, Die ganze Woche, Profil) aus dem Zeitraum
1989-1999 entnommen. Der Datensatz enthält alle
Fallberichte für die ersten Halbjahre 1990, 1993,
1996 und 1999 (n=780) sowie alle allgemeinen
Berichte aus jedem dritten Monat (März, Juni, Sep-
tember und Dezember) von 1989 bis 1999 (n=741).4

3 Wir danken dem Archiv des Standard (Fr. Mag. Prinz)
für das zur Verfügung gestellte Recherchenmaterial.

4 In einer früheren sehr ähnlichen Inhaltsanalyse haben
wir alle im ersten Halbjahr 1996 erschienenen Berichte
aus allen allg. öffentlich zugängigen ö. Printmedien zum
Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche untersucht
(keine Beschränkung auf innerfamiliäre Konflikte, 1080
Fallberichte, 288 allgemeine Berichte, Funk & Schmitt
1997; beide Datensätze zusammen enthalten 2 454
Artikel). Vergleicht man die Ergebnisse beider Studien so
ergeben sich unseres Erachtens alles in allem keine beein-
druckenden Unterschiede. Auch die frühere Studie
ergab, dass vor allem Tageszeitungen über Gewalt gegen
Kinder berichten (88%, davon 43% in regionalen
Blättern) und dass Wochen- u. Monatszeitungen nur ein
geringer Anteil zukommt. 62% der Artikel bezogen sich
auf Gewalttaten im sozialen Nahraum, 5% auf Kindes-
misshandlung durch LehrerInnen, ErzieherInnen und
andere außerfamiliäre Autoritätspersonen, 26% der Be-
richte griffen Gewalthandlungen durch Unbekannte auf.
Damit wird deutlich, dass der Schwerpunkt der Bericht-
erstattung zu Kindesmisshandlung auf Gewalthand-
lungen innerhalb des Verwandten- oder Bekannten-
kreises liegt.

1 Als Gewalt wurden Formen der Vernachlässigung sowie
die zielgerichtete, nicht zufällige Schädigung oder Be-
einflussung definiert, die gegen den Willen der Person
vollzogen wurde bzw. in der das Opfer aufgrund seiner
vorhandenen Abhängigkeit oder noch fehlenden Fähig-
keit, die Handlung in ihrem vollem Ausmaß zu begrei-
fen, ausgenutzt wurde. Gewertet wurden solche Artikel,
in denen die TäterInnen über 14 und das Opfer zum
Zeitpunkt der Tat nicht älter als 19 Jahre alt war.
Berücksichtigt wurden folgende Gewaltformen: physi-
sche Gewalt (z.B. Prügeln, Entführen), psychische Ge-
walt (z.B. Terrorisieren, Demütigen), sexuelle Gewalt
(mit oder ohne Körperkontakt z.B. Vergewaltigung,
Küssen, Exhibitionismus, verbale Belästigung), Vernach-
lässigung (wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte das
Kind ihrer Pflicht entsprechend nicht ausreichend ver-
sorgen). Im Rahmen der allgemeinen Berichte war auch
die Form der strukturellen Gewalt zu finden – Berichte,
die Kindesmisshandlung nicht als Einzelphänomen, son-
dern als Form sozialer Ungerechtigkeit präsentierten, als
Gewalt, die sich aus der materiellen und ideellen Situa-
tion einer Gesellschaft ergibt (z.B. Kinderarbeit, Kinder-
soldatInnen).

2 Wir haben Fallberichte in die Studie integriert, wenn
Opfer und TäterIn verwandt waren und wenn familien-
ähnliche Verhältnisse vorlagen (Stiefeltern, Pflegeeltern,
andere Personen, die in einem engen Vertrauens- und
Wohnverhältnis zu den Kinder/Jugendlichen leben).
Nicht einbezogen sind Fälle, wo es sich um Autoritäts-
verhältnisse (ErzieherInnen in Heim, Schule, Kirche …)
oder Unbekannte handelte.
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4.1 Sollten Sie täglich 
Zeitung lesen, ...

… dann haben Sie in den vergangenen Jahren als
LeserIn der Neuen Kronen Zeitung jährlich etwa
100 Fallgeschichten – vor allem in der Chronik –
und etwa 25 allgemeine Artikel zu Gesicht bekom-
men. Jeder fünfte Artikel war bebildert und in
jedem zehnten Artikel konnten Sie sehen, wie
Opfer, TäterIn oder Angehörige aussehen. Sind Sie
Standard-LeserIn, dann waren es zirka 40 Fall- und
45 allgemeine Berichte. Lesen Sie auch Profil, dann
kommen noch einmal 1-2 Fallreportagen und acht
allgemeine Berichte dazu.

Nehmen wir einmal an, Sie hätten einige dieser
Artikel tatsächlich gelesen und vielleicht die mei-
sten überflogen, dann hat Ihnen wahrscheinlich
dies alles den Eindruck vermittelt, dass familiäre
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche stark zuge-
nommen hat – die Menge der Berichte hat sich etwa
verdreifacht – und dass es ein Problem sozial nied-
riger Schichten ist, dessen Ursachen in der Person
des Täters liegen. Sie haben das Gefühl, dass es sich
vor allem – um nicht zu sagen ausschließlich, wie
z.B. 1996 – um personale sexuelle oder physische
Gewalt handelt, die mit Kriminalität assoziiert ist.
Ein psychisch kranker, abnormer, aggressiver Täter
– öfters ausländischer Herkunft – steht einem pas-
siv-wehrlosen Kind gegenüber. Die Gewalttaten
scheinen massiv zu sein: Mord, Totschlag, anale,
vaginale und orale Penetrationen dominieren das
Bild der Chronik, während die allgemeinen Berich-
te ohne Definitionsangaben mit relativ undifferen-
zierten statistischen Angaben wie „jedes vierte
Mädchen sexuell missbraucht“ hantieren. Konse-
quenterweise sind die berichteten Folgen haupt-
sächlich strafrechtliche Sanktionen für die TäterIn-
nen und körperliche Schäden für die Opfer, die –
nur bei den Letzteren – ein Leben lang anhalten.
Brauchbare Lösungen für all diese Probleme sind
offenbar kaum vorhanden. Hilfseinrichtungen gibt
es nur in den allgemeinen Berichten, aber es bleibt

unklar, was sie genau sind und machen; sie scheinen
vor allem aus jährlich neu gegründeten Telefon-
diensten („hot-lines“) zu bestehen und kommen
wenig zu Wort. Zu Wort kommen eher Politi-
kerInnen und JuristInnen, öfters auch Exekutiv-
beamtInnen, ÄrtzInnen und PsychologInnen.

Dieser hypothetische Rezipient ist natürlich
unsere Konstruktion. Welche Wirklichkeit real
existierende RezipientInnen aus den Berichten
konstruieren würden, ist derzeit zwar unbekannt,
aber keineswegs jenseits der Möglichkeiten empiri-
scher Forschung. Man müsste sie fragen. In der
Folge wollen wir einerseits das Bild beschreiben,
das die Medien präsentieren, andererseits haben wir
versucht, diesem Bild Daten aus der Fachliteratur
gegenüberzustellen, damit zumindest die LeserIn-
nen des vorliegenden Beitrages abschätzen können,
wo und inwieweit sie ihr ihren Eindruck verändern
wollen, müssen oder sollten.

Die oben verwendeten Zahlen über die Menge
an Berichten, mit denen LeserInnen Jahr für Jahr
konfrontiert sind, stammen aus Tabelle VII.1 und
Abbildung VII.2. Tabelle VII.1 zeigt, dass nahezu
die gesamte Fallberichterstattung von den Tages-
zeitungen, und hier zur Hälfte von den Boulevard-
medien Kronen Zeitung und Täglich Alles, über-
nommen wird. Eine allgemeine Auseinander-
setzung findet vorrangig in den Qualitätszeitungen
statt. Den Wochenzeitungen kommt insgesamt nur
wenig Bedeutung zu.

4 Ergebnisse der empirischen
Untersuchung
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4.2 Entwicklung 1989-1999: 
Ein quantitativer Überblick 
über den Wandel

Seit 1989 hat das Thema Kindesmisshandlung
für die Medien zunehmend an Bedeutung gewon-
nen. Wurde Gewalt gegen Kinder Anfang der 90er-
Jahre nur am Rande thematisiert, wuchs die Zahl
der Berichte im Verlauf der nächsten Jahre stetig an.
Das wachsende Interesse der Medien wird sowohl
bei den Fallberichten als auch in der allgemeinen
Berichterstattung sichtbar (Abb. VII.2).

Von (hochgerechnet) 212 Artikeln im Jahr 1990
wuchs die Fallberichterstattung bis 1993 um 77%
auf 376 Berichte. Von 1993 bis 1996 war ein weite-
rer Zuwachs von 55% zu verzeichnen. Ausgelöst
durch einige spektakuläre Ereignisse wie die Auf-
deckung eines Kinderpornorings in Österreich
wurden 1996 vermehrt auch Einzelfälle themati-
siert. Damit war allerdings der Gipfel des medialen
Interesses erreicht. In den folgenden Jahren nimmt
die Anzahl der berichteten Fälle wieder ab, bleibt
aber 1999 immer noch fast doppelt so hoch wie
1990. Eine ähnliche Entwicklung ist bei den allge-
meinen Berichten auszumachen. Wird mit insge-

samt 66 Berichten im Jahr 1989 der Bereich Gewalt
gegen Kinder lediglich angerissen, weisen 270
Artikel im Jahr 1999 auf ein zunehmendes – zu
1989 etwa vervierfachtes  – Interesse der Medien
hin. Vor allem im zweiten Halbjahr 1996 sind zahl-
reiche allgemeine Artikel über sexuelle Gewalt zu
finden – neben den oben erwähnten österreichi-
schen Ereignissen führt die Affäre Dutroux in
Belgien zu einem regelrechten Artikel-Boom. Das
Verhältnis Fälle   : allgemeine Berichte hat sich im
Zeitraum 1990-1999 von 1.9 : 1 nach 1.5 : 1 nur
wenig zu Gunsten der allgemeinen Berichte ver-
schoben.

Printmedium Fallberichte Allg. Berichte
(n=780) (n=741)

Boulevardzeitungen (Kronen Zeitung, Täglich Alles) 48 17
Kurier & Salzburger Nachrichten * 29 40
Qualitätszeitungen (Der Standard, Die Presse) 22 34
Wochenzeitungen (News, Profil, Die Ganze Woche) 1 9

Summe (%) 100 100

* Kurier und Salzburger Nachrichten sind heute den Qualitätsmedien zuzuordnen. Da diese Zuordnung aber
für den gesamten Untersuchungszeitraum 1989-1999 nicht eindeutig ist, wurden sie gesondert dargestellt.

Tabelle VII.1: 

Umfang der Thematisierung von innerfamiliärer Gewalt in verschiedenen Zeitungen (%)
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Abbildung VII.2: 

Veränderung 1989-1999 der Anzahl Berichte

Die Jahreswerte wurden aus den Daten der Monate Jan bis Juni (Erhebungszeiträume der Fallberichte)
respektive März, Juni, September und Dezember (allgemeine Berichte) des jeweiligen Jahres 
hochgerechnet. 
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4.3 Gewaltformen: Dominanz von
physischer und sexueller Gewalt

Betrachtet man die Entwicklung der Bericht-
erstattung zu den einzelnen Gewaltformen, ist eine
deutliche Verschiebung der inhaltlichen Schwer-
punkte innerhalb der letzten zehn Jahre bemerkbar.
Mit der Zunahme der Berichterstattung insgesamt
rückt das Thema sexuelle Gewalt in den Vorder-
grund. In der Fallberichterstattung war es 1980
(Amann & Wipplinger 1997), 1985/86 (Jobst 1989)
und Anfang der 90er (Abb. VII.3) noch weitgehend
tabu, steigt aber in den folgenden Jahren kontinu-
ierlich an und erreicht bis 1996 in etwa dasselbe
Ausmaß wie die Berichte zu körperlicher Gewalt,

um dann wieder nachzulassen (Abb. VII.3). In den
allgemeinen Artikeln setzt sich sexuelle Gewalt
noch stärker als in den Fallberichten durch; auch
hier wurde sie bis 1990 kaum thematisiert, nimmt
aber seit 1995 den weitaus größten Anteil ein 
(Abb. VII.4).

Der Themenbereich der physischen Gewalt
wird in den allgemeinen Berichten im Gegenzug
immer weiter zurückgedrängt und erhält erst in den
letzten Jahren – vor allem im Zusammenhang mit
dem seit 1997 gültigen Wegweiserecht – wieder
etwas mehr Bedeutung (Abb. VII.4). In der Fall-
berichterstattung war und bleibt die physische
Gewalt dominierend (Abb. VII.3).

Eine deutliche Abnahme des medialen Interes-
ses ist bezüglich der strukturellen Gewalt und der
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Abbildung VII.3:

Veränderung der Anteile der Gewaltarten in den Fallberichten 1990-1999 

(jedes Jahr steht für sich und ist zu 100% gesetzt).
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Kinderrechte zu erkennen, die ohnehin nur in 
den allgemeinen Berichten aufscheinen (Abb.
VII.3, VII.4). Im Zusammenhang mit der
Einführung des neuen Jugendwohlfahrtsgesetzes
zwischen 1989 und 1993, mit der Diskussion um
die UN-Kinderrechtskonvention und deren
Ratifizierung und Bearbeitung durch den öster-
reichischen Nationalrat von 1992 bis 1994 sowie
mit dem Internationalen Jahr der Familie 1994
stand die rechtliche bzw. gesellschaftliche Situation
der Kinder damals stärker im Mittelpunkt. 1999
räumen die Medien diesen Themen kaum mehr
Platz ein (Abb. VII.4). Weitgehend ignoriert wer-
den im gesamten Untersuchungszeitraum psychi-
sche Gewalt und Vernachlässigung (Abb. VII.3,
VII.4). Letztere wurde Anfang der 90er-Jahre

zumindest in den Fallberichten aufgegriffen – die
Ursache dürfte darin liegen, dass damals einige
Fälle von Vernachlässigung zu Todesfällen führten,
ein Umstand, der immer schon eine Meldung wert
gewesen sein dürfte (vgl. 
Kapitel 4.8).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
innerfamiliäre Kindesmisshandlung im Verlauf der
letzten zehn Jahre ein Thema mit Nachrichtenwert
geworden ist. Allerdings erscheint sie primär als phy-
sische und/oder sexuelle Gewalt. Weniger „sichtba-
re“ Formen wie psychische Gewalt und Ver-
nachlässigung werden weitgehend ausgeklammert.
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Abbildung VII.4:

Veränderung der Anteile der Gewaltarten in der allgemeinen Berichterstattung 1990-1999 

(jedes Jahr steht für sich und ist zu 100% gesetzt).



4.4 Räumliche Nähe und 
soziale Distanz

Die räumliche Nähe des Ereignisses zu den
LeserInnen erwies sich als wichtiges Kriterium der
Nachrichtenauswahl. 87% aller Fall-Artikel bezo-
gen sich auf Gewalttaten in Österreich – ein Wert,
der seit 1990 in etwa gleich bleibt. Der Anspruch,
einen Österreich-Bezug herzustellen, wird aller-
dings weniger wichtig, wenn es um die Herkunft
der TäterInnen geht; in 49% aller Artikel wird
keine Angabe gemacht (Tab. VII.3).

Hinsichtlich ihrer sozialen Stellung werden die
TäterInnen tendenziell als Zugehörige der Unter-
bzw. Mittelschicht gezeigt. Gewalt in sozial besser
gestellten Familien bleibt im gesamten Unter-
suchungszeitraum tabu (Tab. VII.2). Die wenigen
Ausnahmen beziehen sich auf sehr Prominente.
Beispiel dafür war die Auseinandersetzung in der
Familie des US-Regisseurs und Schauspielers
Woody Allen. Der Vorwurf seiner Frau, er habe die
Adoptivtochter missbraucht, sorgte auch in Öster-
reich für Schlagzeilen.

Auf die niedrige soziale Stellung der TäterInnen
weisen auch die Berufsangaben in den Fallberichten
hin. Etwa in 18% der Artikel, in denen der Beruf
genannt wird (in 36% aller Texte sind Berufs-
angaben vorhanden), handelt es sich um Arbeits-
lose, Hilfsarbeiter, Gastarbeiter oder Prostituierte.
Diese sind also deutlich überrepräsentiert. Mit zu-
nehmendem Ausbildungsstand der TäterInnen

sinkt die Zahl ihrer Darstellung in den Printmedien.
Diese Ergebnisse stimmen nicht mit den bisherigen
Erkenntnissen über österreichische Kriminalbe-
richte überein. Dort werden vor allem sozial höher
gestellte Personen als kriminell Handelnde darge-
stellt (Drissen 1982).

In Bezug auf den AusländerInnenanteil bei
den TäterInnen (Tab. VII.3) besteht eine deutliche
Diskrepanz zwischen Realität und medialem
Abbild. Bei jenen Fällen, die sich in Österreich
abspielten und die entsprechende Information ent-
halten, stehen 224 inländische 114 ausländischen
TäterInnen gegenüber. 32% all jener, deren
Nationalität genannt wurde, waren also Ausländer-
Innen.

Gewalt in der Familie7 522 3

n prominent gut situiert

1990 106 0.0 0.0
1993 188 6.4 1.6
1996 292 1.0 1.4
1999 194 3.1 1.0

Tabelle VII.2: 

Soziale Stellung der TäterInnen 

(%, Fallberichte)

Fallberichte mit Österreichbezug Nationalität genannt (%) AusländerInnen-Anteil (%)

1990  (n=99) 38 10
1993  (n=155) 54 46
1996  (n=256) 51 24
1999  (n=167) 62 35

Tabelle VII.3: 

Anteil AusländerInnennennungen an den österreichbezogenen Fallberichten (=100%) in denen

die Herkunft-/Nationalität der TäterInnen genannt wird
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Die Polizeiliche Kriminalstatistik 1994 bis 1997
(BMf Inneres 1995-1998) weist bei den hier ver-
gleichbaren Delikten5 15.0% (gewichtetes Mittel
über vier Jahre) Fremde nach – unter diesem Begriff
sind dort AusländerInnen, GastarbeiterInnen und
TouristInnen zusammengefasst. Im Schnitt der
zehn Jahre unserer Analyse verdoppelt das mediale
Bild also die realen Zahlen – Tendenz eher steigend.
Auch die Anzahl der Berichte, in denen die
Herkunft/Nationalität der TäterInnen genannt
wird, steigt (Tab. VII.3).

Wir möchten drei Hypothesen zur Inter-
pretation dieser Daten anbieten, die sich unseres
Erachtens nicht gegenseitig ausschließen, sondern
zusammenwirken. Eine erste Deutung für das
Fehlen sozial besser gestellter TäterInnen in der
medialen Darstellung könnte sein, dass Gewalt
gegen Kinder in diesen Kreisen nur selten an die
Öffentlichkeit gelangt – und damit auch kaum in
die Medien. Eine zweite Interpretation wäre, dass
Kindesmisshandlung – insbesondere die am häufig-
sten dargestellten Formen physischer und sexueller
Gewalt – tatsächlich schichtspezifisch ist und die
Medien diesen Aspekt der Gewaltwirklichkeit spie-
geln. Die Fachliteratur zeigt, dass – zunächst
schichtunabhängig – massivere Gewalt gegen Kin-
der dort entsteht, wo viele verschiedene Belastun-
gen gleichzeitig wirken. Risikofaktoren sind auf
Elternseite Alkohol- und Drogenmissbrauch, eige-

ne Gewalterfahrungen, Gewaltklima, übertriebene
erzieherische Strenge und Kompetenzdefizite, klei-
ne soziale Netzwerke der Familie sowie finanzielle
–, Arbeits-, Wohnungs- und Partnerprobleme; auf
Kinderseite ein schwieriges „angeborenes“ Tem-
perament, Unreife, Geburtsprobleme und Behin-
derung ( Bender & Lösel 1996). Da „Unter-
schicht“familien dazu neigen, einige dieser Risiko-
faktoren zu kumulieren, finden sich dort – in abso-
luten Zahlen und statistisch gesehen – wesentlich
mehr „Fälle“ von Kindesmisshandlung als in den
mittleren und oberen Schichten. Der sozioöko-
nomische Status an sich gilt dennoch nicht als
ursächlicher, sondern (bloß) als assoziierter oder
vermittelnder Faktor. Es ist unser Erachtens von
entscheidender Bedeutung, diese Differenzierung
zwischen statistischen und kausalen (Ursache-Wir-
kung) Zusammenhängen zu machen. Es wäre von
großer Bedeutung, wenn diese Überlegung Eingang
in die Medien finden würde. Eine dritte Hypothese
wäre, dass Kindesmisshandlung als eine mindere
oder geächtete Form von Kriminalität gilt, weshalb
auf den Konnex zu bekannten Persönlichkeiten
verzichtet wird und weshalb der „innere Drang“, es
in andere als die eigene soziale Schicht und „nach
unten“ zu verschieben, besonders groß ist. Dafür
spricht neben dem zu hohen AusländerInnenanteil
auch, dass in den allgemeinen Berichten so gut wie
nie darauf hingewiesen wird, dass Gewalt gegen
Kinder auch in „besseren“ Familien vorkommen
kann. Dies ist in den Berichten über sexuelle Ge-
walt besonders offensichtlich (in 2.3% der allg.
Artikel wird erwähnt, dass Gewalt unabhängig von
der sozialen Schicht ist; ein einziger Bericht ver-
weist auf die besondere Lage der Mittelschicht, in
vier wird die besonders Gewalt fördernde Aus-
gangslage desolater Verhältnisse in Unterschicht-
familien angesprochen).

5 Beischlaf und Unzucht mit Minderjährigen (§§206, 207
StGB) 12.7%, Gleichgeschlechtliche Unzucht mit
Personen unter 18 Jahren (§209) 5.9%, Entziehung eines
Kindes aus der Macht des Erziehungsbrechtigten (§195)
24.6% und Tötung eines Kindes bei der Geburt (§79)
18.2%. Bei der Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren
Handlungen finden sich von 1994 bis 1997 20.0%
Fremde. Letzteres zeigt, dass AusländerInnen in straf-
bare Gewalttaten gegen Kinder eher seltener als in ande-
re Straftaten wie z.B Eigentumsdelikte verwickelt sind.
Laut Auskunft des ö. Innenministers Schlögl vom
27.10.1999 gegenüber dem ORF (Mittagsjournal, Ö1)
leben 1999 etwa 750 000 Ausländer in Österreich, das
sind etwa 9.2% der Gesamtbevölkerung.
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4.5 Geschlechterverhältnisse 
und Altersstrukturen

Das dargestellte Geschlechterverhältnis ist je
nach Gewaltform unterschiedlich (Tab. VII.4). Bei
sexueller Gewalt sind 92% der Täter Männer; bei
körperlicher und psychischer Misshandlung hinge-
gen werden zu etwa gleichen Teilen Frauen und
Männer als TäterInnen gezeigt. Damit unterschei-
det sich die Medienrealität nicht maßgeblich von
den realen Verhältnissen: Väter und Mütter schla-
gen ihre Kinder in etwa gleich oft und bei sexueller

Gewalt sind die Täter fast ausschließlich Männer
(Wimmer-Puchinger et al. 1991). Auch bei den
Opfern entspricht das dargestellte Geschlechter-
verhältnis weitgehend den realen Zahlen. In den
Artikeln werden bei sexueller Gewalt zu 75%
Mädchen als Opfer dargestellt, bei physischer und
psychischer Gewalt dominieren männliche Opfer.
Tatsächlich werden bis zur Pubertät Buben öfter
geschlagen als Mädchen, während bei sexueller
Gewalt etwa 80% der Opfer Mädchen sind (Gröller
1998).

Verglichen mit der Realität (Gröller 1998) kann
auch die dargestellte Altersstruktur (Tab. VII.5) als

Anteil TäterIn             Anteil Opfer
% Alter (Jahre) % Alter (Jahre)

1 14 - 19 21 unter 1
11 20 - 25 16 1 - 4
10 26 - 30 15 5 -  9
27 31 - 40 19 10 - 14
10 41 - 50 10 15 - 19
11 51 - 60 0.4 minderjährig
3 über 60 --- --- 
2 gemischt 10 gemischt

25 ? 8 ?

Summe 100 100

?   nicht genannt / unbekannt

Tabelle VII.5: 

Altersstruktur dargestellter TäterInnen und Opfer (Fallberichte, n=780)

Geschlecht TäterInnen (%) Geschlecht Opfer (%)
Gewaltform m w m+w ? m w m+w ?

physisch/psychisch 46 46 2 0 46 34 10 10
sexuell 92 3 4 0 13 75 9 3

? nicht genannt, m männlich, w weiblich

Tabelle VII.4: 

Zusammenhang „Geschlecht  – Gewaltform" (Fallberichte, n=780)
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passend erachtet werden. Rund 50% der dargestell-
ten Opfer sind jünger als zehn Jahre; 21% der
Berichte betreffen Neugeborene (dieser Prozent-
satz resultiert aus den Berichten über Kindes-
weglegung). Gewalttaten an Jugendlichen über 14
Jahre werden insgesamt nur in 10% der Artikel the-
matisiert. Bei den TäterInnen ist die größte darge-
stellte Personengruppe im Alter von 30-40 Jahren
(27%); seltenst werden sehr junge bzw. alte
Personen als TäterInnen gezeigt.

4.6 Anonymisierung – Schutz der
Identität der Betroffenen

Eine zentrale Frage, die sich im Kontext von
Gewalt- und Kriminalberichterstattung stellt, ist
jene nach der Wahrung der Anonymität der Be-
troffenen. Um die persönlichen Rechte von Opfern
wie Tatverdächtigen besser schützen zu können,
wurde 1992 das österreichische Mediengesetz
novelliert. Eine wichtige Maßnahme war die Ein-
führung neuer Tatbestände für Entschädigungen:
Wenn durch die Veröffentlichung des Namens, des
Bildes oder anderer Angaben, die auf die Identität
der Betroffenen schließen lassen, schutzwürdige
Interessen der Person verletzt werden, muss eine
Entschädigung geleistet werden (Ruggenthaler
1996).

Die Ergebnisse der Analyse (Tab. VII.6) zeigen
verblüffend deutlich die Wirksamkeit dieser Maß-
nahme. Wurden bis 1993 noch in mehr als der
Hälfte der Fälle der volle Name der TäterInnen
bzw. Opfer in den Artikeln angegeben, waren es
1996 nur mehr rund 6%. 1999 steigt der Wert wie-
der auf rund 18% an. Dies könnte dadurch bedingt
sein, dass im gleichen Zeitraum die Zahl an darge-
stellten Toten steigt (s. nächster Absatz und Tab.
VII.10 in Kapitel 4.8).

Diese grundsätzlich positive Entwicklung im
Personenschutz hinterlässt einen unangenehmen
Beigeschmack, da deutlich ist, dass die Grenzen des

journalistischen Feingefühls jene des Medien-
gesetzes sind. Sobald faktisch oder praktisch keine
medienrechtlichen Konsequenzen durch eine
Namensnennung zu befürchten sind, wird auch
nach In-Kraft-Treten der Mediengesetznovelle vor
allem in Bezug auf die TäterInnen eher der volle
Name angeführt – nämlich dann, wenn die darge-
stellte Person bereits verurteilt oder tot ist bzw.
wenn die Tat im Ausland stattfand.

volle
Namensnennung

Mediengesetznovelle TäterIn Opfer 
(%) (%)

vorher 1990  (n=106) 61.3 60.4
1993  (n=188) 57.4 47.3

nachher 1996  (n=292) 7.2 4.5
1999  (n=194) 19.6 17.0

Tabelle VII.6: 

Namensnennungen (% aller Fallberichte 

des jeweiligen Halbjahres)
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4.7 Die Darstellung von Opfern,
TäterInnen und Tat

Charakterisierungen von Opfern und TäterIn-
nen waren in den untersuchten Berichten seltener
zu finden, als man angesichts der emotionalen
Besetzung des Themas vermuten könnte. Insgesamt
wurden nur in 47% der Fallberichte Eigenschaften
von Opfern oder TäterInnen genannt. Die fehlende
Beschreibung in mehr als der Hälfte der Berichte
kann einerseits als positiv erachtet werden – fehlen-
de Zuschreibungen verhindern eine möglicherweise
oberflächliche oder stereotype Darstellung. Ande-
rerseits kann es auch auf eine geringe Auseinander-
setzung der JournalistInnen mit dem Thema bzw.
der Situation der betroffenen Menschen hindeuten.

Für die Analyse wurden alle Attribute (Adjek-
tiva, Substantiva) von Opfern und TäterInnen er-
fasst und einer der folgenden sieben Kategorien zu-
geordnet, die zusammengenommen eine in der psy-
chologischen und psychiatrischen Literatur übliche
Methode ist, eine Person ziemlich umfassend zu
charakterisieren (Zimbardo 1992, DSM-III-R
1989):
3 Persönlichkeit – Emotionalität/Affekte (z.B.

brutal, freundlich, feig);
3 Intelligenz (z.B. intelligent, blöd);
3 physische Beschreibung (z.B. blond, schmäch-

tig);
3 psychische Störungen/abweichendes Verhalten

(z.B. depressiv, geisteskrank, wahnsinnig);
3 Sexualität (z.B. sexbesessen, sexuell abartig, frei-

zügig); alle auf Sexualität bezogenen Eigen-
schaften wurden hier dazugerechnet, auch psy-
chische Störungen;

3 situationsbezogene Merkmale (z.B. schockiert,
rasend); hier sind Eigenschaften gemeint, die
vornehmlich in spezifischen Situationen zum
Vorschein kommen und das Individuum nicht
ständig auszeichnen;

3 psychosoziale(s) Angepasstheit/Funktionsni-
veau (z.B. angepasst, konservativ, qualifiziert);

hier sind Eigenschaften gemeint, die die Stellung
der Person in der Gesellschaft wiedergeben
bzw. bei denen es sich um eindeutige, durch die
jeweilige Gesellschaft bedingte Zuschreibungen
handelt.

Es zeigt sich, dass die Person des Täters von
größerem Interesse als jene des Opfers ist;
TäterInnen kommen auch dreimal häufiger zu Wort
als das Opfer, das etwa 10% der abgedruckten
Aussagen macht. In 34% der Artikel sind insgesamt
522 Attribute der TäterInnen zu finden, in 21% der
Artikel insgesamt 207 Charakterisierungen des
Kindes (Tab. VII.7). Jene des Täters betreffen am
häufigsten die Persönlichkeit, gefolgt von psychi-
schen Störungen und Sexualität (die wieder sehr
viele Begriffe inkludiert, die auf psychische
Störungen hindeuten). Beim Opfer überwiegt ein-
deutig die physische Beschreibung. 

Kategorie TäterIn Opfer
Persönlichkeit 32 22
Intelligenz 1 < 1
physische Beschreibung 7 45
psychische Störungen 21 2
Sexualität 22 5

situationsbezogene 
Merkmale 6 14
psychosoziale Angepasstheit 11 12

Summe 100 100
(n) (522) (207)

Tabelle VII.7: 

In den Fallberichten angegebene

Eigenschaften von TäterInnnen und Opfern 

(% aller Eigenschaften)
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Die Schwerpunkte in der Darstellung von
Opfern und TäterInnen bleiben zwar im Unter-
suchungszeitraum – und darüber hinaus (vergl.
Jobst 1989 für 1985/86) – weitgehend ähnlich.
Deutlich ist aber, dass in jenen Jahren, in denen ver-
stärkt über Fälle von sexueller Gewalt berichtet
wird (besonders 1996), die TäterInnen noch stärker
ins Zentrum der Beschreibung rücken. Hier über-
wiegen dann Hinweise auf psychische Störungen
und Sexualität. Über die Jahre konstant bleibt auch
die tendenziell negative Ausrichtung der TäterIn-
nenbeschreibung. Das bringt der hohe Anteil an
Eigenschaftsnennungen zu psychischen Störungen
und Sexualität mit sich. Darüber hinaus sind auch
52% der in der Kategorie Persönlichkeit zusam-
mengefassten Attribute als negativ einzustufen. Die
häufigsten Nennungen weisen auf den Sadismus
und die Brutalität der Person hin. Bei der Wortwahl
kommt es vor allem in Bezug auf Sexualität mitun-
ter zu stilistischen Auswüchsen: Begriffe wie „alter
Lüstling“, „Sex-Monster“, „entmenschtes Weibs-
stück“ oder „Analphabet“ weisen auf eine wenig
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema hin.

Die Beschreibung der Opfer fällt insgesamt
weniger ausführlich aus und bleibt weitgehend an
der Oberfläche. Rund 45% der Nennungen bezie-
hen sich auf das Äußere bzw. den gesundheitlichen
Zustand des Kindes („schmächtig“, „blond“,
„behindert“). Auch jene Eigenschaften, die zumin-
dest ansatzweise auf die Persönlichkeit des Opfers
Bezug nehmen, wirken eher klischeehaft. Entweder
wird auf „typisch“ kindliche Eigenschaften hin-
gewiesen („lieb“, „lebhaft“, „herzig“) oder auf die
Verstörung des Opfers durch die Tat. Des Weiteren
wird das Opfer vor allem tatbezogen charakterisiert,
das heißt, es wird primär auf seine wehrlose und
inaktive Position eingegangen. So beziehen sich u.a.
41% der situationsbezogenen Beschreibungen auf
die Schwäche bzw. Hilflosigkeit des Kindes.
Verstärkt wird dieser Aspekt noch durch jene
Verben, die den Gewaltvorgang beschreiben und
ebenfalls die Passivität des Opfer betonen (z.B.
Opfer erdulden oder lassen über sich ergehen).

In der allgemeinen Berichterstattung lässt sich
ein etwas differenzierteres Bild der Opfer- und
TäterInnenbeschreibung ausmachen, obwohl ins-
gesamt noch weniger Eigenschaften als in den
Fallberichten genannt werden. 

Ähnlich wie für die Beschreibung der Personen
werden in weniger als der Hälfte der Artikel (43%)
besondere Bezeichnungen für die Gewalttat einge-
setzt (gewertet wurden nur jene Begriffe, die über
den juristischen Kontext hinausgehen; „Mord“,
„Vergewaltigung“, „die Tat“ wurden also nicht
berücksichtigt). Das beliebteste Wort ist dabei mit
22% die „Familientragödie“ oder das „Familien-
drama“. Danach folgen „Martyrium“ (14%) und
„Blutbad“/„Bluttat“ (13%). Bei der Charakterisie-
rung dominiert mit 10% das „Unfassbare“, gefolgt
von Attributen wie „schrecklich“ und „furchtbar“.
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4.8 Die Darstellung der 
Ursachen und Folgen

Gründe und Ursachen werden in 40% aller
Fallartikel geliefert (Tab. VII.8). Am häufigsten
werden Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale
der TäterInnen genannt. Ein Überblick über die
letzten zehn Jahre zeigt, dass diese psychopatho-
logische Deutung der Kindesmisshandlung leicht
zurückgeht. Im Gegenzug wird häufiger auf fami-
liensoziologische (z.B. Konflikte im Zuge einer
Scheidung), gesellschaftliche und strukturelle Be-
dingungen eingegangen. Gab es Anfang der 90er so
gut wie keine Angaben über strukturelle und gesell-
schaftliche Faktoren, die Kindesmisshandlung
begünstigen, nehmen entsprechende Hinweise 1999
jeweils etwa 6% aller Nennungen ein, während
familiensoziologische Gründe 1999 bereits 27%
ausmachen. 1990 waren es noch 14% gewesen.
Konstant niedrig blieb im gesamten Untersuchungs-
zeitraum der Anteil der „Erklärungen“, in denen das
Opfer als eigentlicher Verursacher der Gewalt gese-
hen wird. 

Es erstaunt, dass in den allgemeinen Artikeln
noch seltener auf Ursachen eingegangen wird als in
den Fallberichten – in nur 27% der Artikel finden
sich Hinweise. Allerdings ist das Bild, das gezeich-
net wird, etwas differenzierter und ausgewogener
als dort. Der Anteil der Angaben, die die Ursache
im Verhalten oder der Persönlichkeitsstruktur der
TäterInnen sehen, geht zu Gunsten struktureller
und gesellschaftlicher Erklärungszusammenhänge
zurück.

Auf Folgen der Gewalthandlung wird in den
Fallberichten weitaus häufiger eingegangen als auf
Ursachen, nämlich in 95.6% aller Artikel (Tab.
VII.9). Dieser hohe Wert resultiert vor allem dar-
aus, dass meist auf strafrechtliche Konsequenzen
für die TäterInnen eingegangen wird – z.B. dass
er/sie nun in Haft sei, vor Gericht müsse oder ver-
urteilt worden sei (Jobst 1989 hatte dies die lega-
lization der Berichte genannt). Andere wie psychi-
sche und soziale Folgen werden so gut wie nie
angeführt. Etwas seltener – in rund 70% aller Fall-
berichte – werden die Auswirkungen der Gewalt
auf das Opfer beschrieben. Auch hier gibt es einen
eindeutigen Schwerpunkt: Es werden vor allem
medizinische und physische Folgen (74%) genannt.
Auch dies korrespondiert mit den Ergebnissen von
Jobst (1989), die von einer medicalization sprach.
Psychische und soziale Auswirkungen werden weit
seltener, aber doch öfter als für die TäterInnen
angeführt – beide Aspekte nehmen jeweils einen
Anteil von ca. 12% aller Nennungen ein. Ähnlich
wie bei den Ursachen kristallisiert sich also auch bei
den Folgen die zunehmende Bedeutung des
Psychischen heraus. Im Verhältnis zu anderen
Auswirkungen stieg die Nennung psychischer
Folgen in den letzten Jahren  am meisten an – 1990
war dazu noch keine einzige Angabe zu finden.

In 58% der allgemeinen Berichte wird – deut-
lich seltener als in den Fallberichten – auf Folgen
eingegangen (Tab. VII.9). Das Opfer rückt verstärkt
in den Mittelpunkt. Auch hier werden vor allem
strafrechtliche Konsequenzen für TäterInnen
erwähnt. Interessant ist, dass dieser Bereich im Lauf

Ursachen Fallberichte Allg. Berichte
TäterInnen 68 30
Opfer 5 < 0.5
Familiensoziologisch 19 20
Gesellschaftlich 3 19
strukturell 5 31

Summe 100 100
(n) (352) (243)

Tabelle VII.8:

Dargestellte Gewaltursachen (%)
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der Jahre zunimmt: von 40% (1990) auf 89% (1998)
aller genannten Folgen. Die Thematisierung von
Bestrafung versus Therapie wurde gleichzeitig
deutlich wichtiger. Aussagen zu Folgen der
Gewalttat für Angehörige finden sich auch ver-
stärkt in den letzten Jahren. Waren 1990 in 13%
aller Artikel entsprechende Angaben enthalten,
waren es 1999 bereits 28%. Der Schluss, dass die
Familie verstärkt als Ganzes (und Opfer und
TäterIn nicht mehr isoliert) betrachtet werden, liegt
zwar nahe. Allerdings bezieht sich der Großteil der
Angaben zu Angehörigen auf physische Aspekte –
nämlich dann, wenn diese ebenfalls zum Opfer
wurden.

Besonders erwähnenswert scheint, dass im
Mittel über die Jahre 1990-1999 35% der Fall-
berichte Misshandlungen mit Todesfolge themati-
sieren (Tab. VII.10). Um den Bezug zur Realität
herstellen zu können, sollen exemplarisch die
Zahlen vom ersten Halbjahr 1996 mit denen der
Kriminalstatistik verglichen werden. Die Analyse
der Artikel ergab, dass es sich um insgesamt 20 ver-
schiedene österreichische Fälle mit Todesfolge han-
delte. Vergleicht man dies mit der Polizeilichen Kri-
minalstatistik 1996 (Bundesministerium für Inneres
1997), sind dort für das gesamte Jahr 1996 nur 18
durch Gewaltanwendung getötete Personen bis 19
Jahre zu finden. Obwohl sich die Diskrepanz von

medialen und tatsächlichen Todesfällen teilweise
dadurch klären ließe, dass in den Artikeln mitunter
auf bereits vor 1996 stattgefundene Delikte Bezug
genommen wurde, wird deutlich, dass Gewalttaten
mit tödlichem Ausgang besonders starkes mediales
Interesse hervorrufen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
Ursachen und Folgen von Kindesmisshandlung in
der medialen Darstellung auf die nahe liegendsten
reduziert werden – bei den Folgen etwa auf
Bestrafung für die TäterInnen und körperliche
Schäden für die Opfer, also auf solche, die gut sicht-
bar und darstellbar sind. Konsequenzen, die meist
nicht sofort nach der Tat eintreten wie psychische
Auswirkungen, werden wenig beachtet, wobei
allerdings in den letzten Jahren eine Zunahme ent-
sprechender Angaben zu vermerken ist. 

Jahr TäterIn tot Opfer tot
1990 22 67
1993 5 27
1996 7 26
1999 12 42

Tabelle VII.10: 

Fallberichte mit Todesfolge 

(% aller Berichte des jeweiligen Jahres)

Fallberichte Allgemeine Berichte
Folgen Opfer TäterIn Opfer TäterIn
Strafrechtlich 0 79 0 75
Medizinisch/phys. 74 15 40 11
psychisch 13 4 40 5
sozial 12 2 18 7
andere 1 1 3 2

Summe 100 100 100 100
(n) (606) (729) (348) (163)

Tabelle VII.9: 

Dargestellte Gewaltfolgen (%)
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4.9 Berichte über Gewalt gegen
Kinder = Kriminalberichterstattung

Die Dominanz der Darstellung strafrechtlicher
Folgen für die TäterInnen (Tab. VII.9) weist darauf
hin, dass Gewalt gegen Kinder in der Familie vor-
rangig im Kontext der Kriminalberichterstattung
angesiedelt ist. Interessant erscheint, dass dies im
Laufe der untersuchten zehn Jahre stabil geblieben
ist. Ein weiteres Indiz für die Kriminalisierung von
Gewalt in der Familie stellen die zahlreichen Wort-
meldungen von Justiz und Exekutive dar. Sie wer-
den insgesamt am häufigsten zitiert – in 27% aller
Fallberichte und in einem knappen Fünftel der all-
gemeinen Berichte. In letzteren stellen Gesetzes-
diskussionen auch den zweitgrößten Anteil an den
Themen (Kap. 4.11A, Tab. VII.12) und viele
Forderungen richten sich an Legislative, Justiz und
Exekutive (z.B. in der Diskussion um Strafe vs.
Therapie, siehe Kapitel 4.8 und 4.11A).

4.10 Journalistische Eintagsfliegen

Drissen (1982) gelangte in ihrer Analyse der
österreichischen Kriminalberichterstattung zu dem
Ergebnis, dass Vorfälle nur einmal erfasst und wei-
tere Entwicklungen ignoriert werden. Drissen
bezeichnete die Berichte dementsprechend als
„journalistische Eintagsfliegen“. In der vorliegen-
den Untersuchung waren 68% der Fallberichte als
Erstberichte einzustufen, der Anteil der Folge-
artikel lag also bei zirka einem Drittel (Tab. VII.11).
Dieses Ergebnis ist schwer zu bewerten, da keine
entsprechenden Vergleichsdaten zu anderen Me-
dieninhalten vorliegen (z.B. zu Berichten über
Wirtschaftsdelikte). Erkennbar ist jedenfalls, dass
der Schwerpunkt auf der einmaligen Darstellung
von Ereignissen liegt – vor allem wenn man
bedenkt, dass wir Zeiträume von einem halben Jahr
untersucht haben und zumindest zeitlich die

Möglichkeit zu einer ausführlicheren Recherche
und der Darstellung von weiteren Entwicklungen
gegeben wäre. Berücksichtigt man, dass der Haupt-
teil der Berichterstattung auf Tageszeitungen ent-
fällt (>95%, s. Kap. 4.1), so ist nahe liegend, dass
weiterführende Berichte zu Gunsten aktuellerer –
neuer – Inhalte verdrängt werden. Folgeberichte
dürften vor allem bei jenen Ereignissen zu finden
sein, in denen die Konsequenzen der thematisierten
Gewalthandlung besonders schwer sind. Tat-
sächlich zeigt sich, dass deren Anteil in jenen Jahren
höher ist, in denen vermehrt über Todesfolgen
berichtet wird (vgl. Tab. VII.10 und VII.11).

Die allgemeinen Berichte können nur bedingt
als Nachfolgeartikel zu konkreten Fällen gesehen
werden. Zwar ist hier sehr wohl eine Wechsel-
wirkung festzustellen, da im Zuge von konkreten
(folgenschweren) Ereignissen auch eher Hinter-
grundberichte zu dem jeweiligen Thema gebracht
werden (z.B. Umgang mit Sexualtätern, Vor- und
Nachteile des Wegweiserechts, vgl. Kap. 4.11B). Als
Weiterführung i.e.S. können sie aber nur selten
gesehen werden: Im gesamten Untersuchungszeit-
raum nahmen nur 8.6% der allgemeinen Berichte
explizit Bezug auf einen konkreten Fall.

Fallberichte (n) Primärartikel Folgeartikel

1990 (106) 62 38
1993 (188) 72 28
1996 (292) 76 24
1999 (194) 61 39

Tabelle VII.11: 

Anteil Primär- und Folgeartikel in der

Fallberichterstattung (%)
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4.11 Themen und Inhalte der 
allgemeinen Berichterstattung

A  Überblick
Die Hintergrundberichterstattung hat sich im

Laufe der letzten zehn Jahre vervierfacht (siehe
Kapitel 4.2). Dies deutet einerseits auf ein wachsen-
des Interesse der Medien für den Bereich der
Gewalt gegen Kinder hin, andererseits erhalten sie
auch verstärkt Inputs durch die zunehmende politi-
sche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Thema (Pressekonferenzen zu Antigewalt-
Campagnen, Gesetzesentwürfe usw.). Nur 35% der
allgemeinen Berichte bezogen sich ausschließlich
auf den Bereich der Gewalt in der Familie bzw. im
sozialen Nahraum; die meisten allgemeinen Artikel
nahmen einen breiteren Blickwinkel ein. Zu Wort
kommen PolitikerInnen und Interessensgruppen
(Hilfsorganisationen usw.), die 26% respektive

20% der Aussagen machen, und JuristInnen,
PsychologInnen, ÄrztInnen und Exekutivbe-
amtInnen (jeweils etwa 10%).

Inhaltlich wurde schon einiges über die allge-
meinen Berichte gesagt: über die Dominanz sexuel-
ler und physischer Gewalt (4.3), über die relativ sel-
tene, aber im Vergleich zu den Fallberichten diffe-
renziertere Darstellung von Opfern und TäterIn-
nen (4.7) und von Ursachen und Folgen (4.8). The-
matisch (Tab. VII.12) dominieren in den allgemei-
nen Berichten Beschreibungen des Umgangs mit
Gewalt, Opfern und TäterInnen (Beispiele finden
sich in der Fußnote zu Tab. VII.12), gefolgt von
Gesetzesdiskussionen (gesondert besprochen
in Kapitel 4.11B) und Artikeln über Hilfsinstitutio-
nen (4.11C). Eher selten wird über Symposien oder
Konferenzen berichtet. Obwohl nur 2% sich aus-
schließlich Statistiken widmen, findet man insge-
samt in 37% der Artikel statistische Angaben, etwa
zum Ausmaß der Gewalt. Wir behandeln diese am

Thema Anteil (%)
Umgang mit Gewalt, Kindern, TäterInnen * 49
Gesetzesdiskussionen 19
Angaben zu Institutionen (Kinderschutzzentren usw.) 12
Situationsbeschreibungen 11
Berichterstattung über Symposium, Konferenz usw. 6
allgemeine Statistiken 2
Berichte über Studien, Bücher usw.  < 1
Sonstiges < 0.5
Summe  100

*Hier wurden Inhalte zusammengefasst, die sich mit Therapiemöglichkeiten für TäterInnen oder Opfer
auseinandersetzen, Maßnahmen in Schulen oder Kindergärten beschreiben, um Kinder vor sexuellen 
Übergriffen zu schützen, Schulungen der Polizei oder Hintergründe von mehreren Misshandlungsfällen 
(z.B. Ursachen für „Familientragödien“) darstellen. Das Spektrum reichte also von Berichten über konkrete
Aktionen (einzelne Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt) bis hin zu einem allgemeinen Überblick 
über Teilaspekte (z.B. die Lage von Sexualtätern im Gefängnis, Häufigkeiten und Ursachen von
Kindesweglegungen u. Ä.).

Tabelle VII.12: 

Themen der allgemeinen Berichterstattung 1989-1999 (n=741)



Beispiel sexueller Gewalt gesondert (4.11D). Hin-
sichtlich der Themenverteilung lassen sich über den
analysierten Zeitraum keine markanten Verände-
rungen feststellen. Deutlich ist nur, dass in den letz-
ten drei Jahren die Diskussion über den Umgang
mit Gewalt zugenommen hat – 1999 liegt der Anteil
bereits bei 69%. 

Die Analyse zeigt auch, dass versucht wird,
bewusstseinsbildend zu wirken. Darauf weist einer-
seits der hohe Anteil an Beschreibungen der Mög-
lichkeiten des Umgangs mit Gewalt hin (Tab.
VII.12), aber auch dass in 43% der allgemeinen
Berichte konkrete Forderungen zu finden sind
(Tab. VII.13). Letztere richten sich etwa zur Hälfte
an PolitikerInnen, zu einem Fünftel an das „Indivi-
duum“ und zu geringeren Teilen an die „Familie“,
die „Gesellschaft“ oder „Hilfseinrichtungen“. Der
Gesamtanteil ist in den letzten zehn Jahren relativ
konstant geblieben ist. Schwierigkeiten im Umgang
mit Gewalt oder positive Entwicklungen werden
seltener thematisiert (Tab. VII.13). Inhaltlich be-

trachtet unterscheiden sich die Argumentations-
linien im gesamten Untersuchungszeitraum nur
wenig. Wiederkehrende Forderungen sind u.a. jene
nach einer Enttabuisierung von Gewalt in der
Familie und im Besonderen von sexueller Gewalt
sowie bessere finanzielle Unterstützung von Hilfs-
einrichtungen und ein Ausbau des Therapienetzes.
Abseits von jenen Forderungen, die primär im
Zusammenhang mit den in den einzelnen Jahren
aktuellen Gesetzesvorhaben stehen (z.B. härtere
Strafen für Kinderpornografie), lassen sich drei
Phasen ausmachen: 

(1.)Anfang der 90er-Jahre waren deutlich mehr For-
derungen für eine gewaltfreie Erziehung zu fin-
den als heute. Es wurde häufiger darauf hinge-
wiesen, dass Kinder mehr Respekt und Aufmerk-
samkeit erhalten sollten und ein Bewusstsein für
Gewalt in der Familie entstehen müsse. 

(2.)Mitte der 90er sind vermehrt Forderungen im
Zusammenhang mit sexueller Gewalt zu finden

Gewalt in der Familie7 532 3

%
Forderungen 43
Defizite/Schwierigkeiten 26
positive Entwicklungen 8

Tabelle VII.13: 

Anteil an allgemeinen Berichten  (n=741), die potenziell bewusstseinsbildende Elemente 

enthalten (mit Beispielen) 

Forderungen: 
3 mehr Zivilcourage
3 alternative Erziehung statt

Strafe
3 Kinder als eigenständige

Persönlichkeiten sehen
3 nicht wegschauen – 

eingreifen
3 rechtlich verbesserter

Opferschutz

Defizite: 
3Wissen fehlt oft, um Signale

zu deuten
3Missverhältnis Strafe bei

Vermögensdelikten u. Gewalt
gegen Kinder
3 g´sunde Watschn nach wie

vor legitimes
Erziehungsmittel
3 emotionale und kulturelle

Armut gegenüber Kindern

positive Entwicklungen:
3 Taten seltener totge-

schwiegen
3 FahnderInnen und

RichterInnen sensibler 
geworden
3 gute Arbeit der

Jugendwohlfahrt
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Abbildung VII.5:

Anteil des Themas „Gesetze“ in der allgemeinen Berichterstattung 1989-1999

(Enttabuisierung, höhere Strafen für Sexualtäter,
Aufklärung von Kindern). 

(3.) In den letzten Jahren rücken verstärkt Forderun-
gen nach mehr Opferschutz sowie einem sinn-
vollen Umgang mit den TäterInnen (Hilfe statt
Strafe, Hilfe und Strafe) in den Vordergrund. 

B Beispiel „Gesetze“
Die Quantität der allgemeinen Berichte über

Gesetzesvorhaben schwankt stark und reicht von
keinem einzigen Artikel (1990) bis zu 37% im Jahr
1996 (Abb. VII.5). 

Insgesamt wird deutlich, dass Gesetzes-
beschlüsse und -entwürfe bzw. die Diskussionen im
Umfeld durchaus von Interesse für die Medien sein
können. Sehr deutlich ist dies 1989, als im Zuge des
Jugendwohlfahrtsgesetzes auch in den Zeitungen
verstärkt über dieses Thema berichtet wird. Danach
fällt das Medieninteresse wieder rapide ab und

flammt erst 1992 wieder auf, als der Entwurf zur
Verschärfung des Kinderpornografiegesetzes vor-
gelegt und ausgiebig diskutiert wird. In den näch-
sten Jahren sinkt der Anteil kontinuierlich ab: 1993
sorgt zwar die Änderung der Strafprozessordnung
(die u.a. die kontradiktorische Einvernahme ein-
führt) noch für einige Medienresonanz; als 1995
allerdings primär über die Streichung des §209 dis-
kutiert wird, geht die Zahl der Artikel deutlich
zurück. 1996 steigt mit der allgemeinen Sen-
sibilisierung (Affäre Dutroux in Belgien, Kinder-
pornoring in Österreich) auch auf politischer
Ebene die Wahrnehmung von sexueller Gewalt an
Kindern. Diskutiert wird über eine Erhöhung der
Strafe für Kinderpornografie, die Möglichkeit ver-
deckter Fahndung in diesem Bereich sowie die Ein-
richtung zentraler Meldestellen für Kinderpornos
im Internet. Sextouristen, die im Ausland Min-
derjährige misshandeln, sollen auch im Inland be-
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1989 ABGB §1464 Verbot jeder Art physischer u. psychischer Misshandlung
als Erziehungsmittel.

JugendwohlfahrtsG Das JWG von 1954 wird vollkommen erneuert; die
Länder erlassen Ausführungsgesetze zwischen Juni 1990
(W) u. Jänner 1993 (Sb).

1992 UN-Kinderrechtskonvention Der Nationalrat ratifiziert das UN-Übereinkommen über
die Rechte des Kindes einstimmig.

KinderpornografieG Die Regierung legt einen Entwurf zur Verschärfung vor.

1993 StPO §§84, 152, 162a, 247a, 250 Entfall d. generellen Anzeigepflicht öffentl. Stellen,
Einführung d. Aussageverweigerungsrechts f. soziale
Berufe u. d. „kontradiktorischen" Zeugenvernehmung
Unmündiger (Ton- u. Bildaufzeichnung).

Internat. Jahr der Familie 1994 UN-Eröffnungskonferenz im Austria Center in Wien am
10.12.

1994 UN-Kinderrechtskonvention Der Nationalrat beschließt am 14.7. einstimmig, alle im
Ausschuss-Endbericht vorgeschlagenen Maßnahmen zu
unterstützen.

StGB §207a Herstellung, Verbreitung u. Benutzung v. pornograf.
Darstellungen mit Unmündigen wird verboten
(KinderpornografieG, 1.10.).

1995 GeSCHG Aussendung zur Begutachtung d. BundesG zum Schutz
vor Gewalt in der Familie (GewaltschutzG, 19.6.).

1997 GeSCHG ändert ABGB §1328, GeSCHG tritt am 1.5. in Kraft u. ermöglicht bei
Sicherheitspolizeigesetz §38a u.a. geschlechtlichem Missbrauch erlittenen Schaden, ent-

gangenen Gewinn sowie Entschädigung einzuklagen.
Wegweisung/Rückkehrverbot bei Gewalt in Wohnungen
(Wegweisegesetz).

1998 StGB Ausweitung d. kontradiktorischen Befragung u. d.
StPO Zeugnisverweigerungsrechtes, Veränderung v.

Altersgrenzen u. Verjährungsfristen.

1999 Der außergerichtliche Tatausgleich wird geregelt und
kostenlose Psychotherapie für Opfer eingeführt.

Tabelle VII.14: 

Wichtige Gesetzesänderungen und politische Ereignisse im Zusammenhang mit 

innerfamiliärer Gewalt (Der Österreichische Amtsvormund 1990 bis 1999, Jessionek 1998).
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straft werden können. In mehreren Berichten wird
auf das Wegweiserecht eingegangen, das 1997 in
Kraft tritt. Nach diesem Höhepunkt des Interesses
geht die Berichterstattung wieder deutlich zurück.
Erst 1998, als das neue Sexualstrafrecht den Minis-
terrat passiert, sind wieder etwas verstärkt Artikel
zu finden. Kinderpornografie im Internet ist eines
jener Themen, das in regelmäßigen Abständen Er-
wähnung findet.

Alles in allem ergibt der Vergleich des Medien-
interesses (Abb. VII.5) mit den politischen oder
legislativen Ereignissen (Tab. VII.14) nicht einmal
eine grobe Daumenregel für die Beschreibung der
gegenseitigen Einflüsse. Einmal löst ein Entwurf
(KinderpornografieG, 1992) oder das In-Kraft-Tre-
ten eines Gesetzes (JugendwohlfahrtsG, 1989)
einen Artikelboom aus, einmal nicht (Gewalt-
schutzG, 1995 respektive 1997). Auch das Inter-
nationale Jahr der Familie 1994 mit dem parlamen-
tarischen Ausschussendbericht zur UN-Kinder-
rechtskonvention bewirkte keinen Artikel-Peak,
obwohl dies nach dem Österreichischen Amtsvor-
mund (27/1995, S. 18-19) „eine Sternstunde moder-
nen Kinderschutzes [war], in der in bis dato 
einmaliger Art das Kind in den Mittelpunkt der Be-
trachtungen des höchsten politischen Entschei-
dungsträgers rückte“. 1996 könnte ein Beispiel für
Wirkungen in die andere Richtung sein: Damals
führte die (belgische) Affäre Dutroux zu einem
Artikelboom, und damit vermutlich zu einer all-
gemeinen Sensibilisierung, die möglicherweise die
Einführung des GewaltschutzG beschleunigte. Die
Betonung liegt auf vermutlich und möglicherweise;
es bedarf noch eingehender empirischer Forschung,
bevor statistisch–probabilistische oder gar kausale
Zusammenhänge zwischen den angesprochenen
Bereichen hervortreten. Wichtig ist zu verstehen,
dass es sich um nicht-lineare, zirkuläre Prozesse
handelt, bei denen sich Medien, Gesetze, Politik,
Gewaltereignisse („Fälle“) usw. gegenseitig sowohl
positiv wie negativ verstärkend beeinflussen. Jedes
kann jederzeit Ursache oder/und Wirkung sein.

C  Beispiel „Hilfseinrichtungen“
Die Anzahl der Berichte zu Hilfseinrichtungen

blieb von 1989 bis 1999 relativ konstant. Im Durch-
schnitt beschäftigen sich 12% der allgemeinen
Berichte mit ihnen. Anlass für die Berichte sind
meist besondere Ereignisse wie die Eröffnung von
Häusern, die Neugründung von Vereinen oder
„runde Geburtstage“. Über die konkreten Anlässe
hinaus wird kaum auf Hilfsorganisationen ein-
gegangen. Am häufigsten wurde über die Kinder-
und Jugendanwaltschaft berichtet (Tab. VII.15). Es
folgen Telefondienste wie Rat auf Draht oder der
Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen.
Obwohl Hilfsorganisationen eher selten ganze
Artikel gewidmet werden, kommen doch einzelne
VertreterInnen häufig zu Wort. Sie stellen nach den
PolitikerInnen (26%) mit 20% die zweitgrößte
Gruppe von Personen dar, die zitiert wird.
Bedenklich stimmt das Ergebnis, dass in unserer
doch großen Stichprobe der letzten zehn Jahre in
keinem einzigen Fallbericht Hinweise auf Hilfsein-
richtungen gegeben werden.

Hilfseinrichtung Anteil (%)
Kinder- und Jugendanwaltschaft 33

Kindertelefon, Rat auf Draht, 
Notruf f. vergewaltigte Frauen 13
Frauenhäuser 12
Kinderschutzzentren 11
Möwe 11
andere 20

Summe 100

Tabelle VII.15: 

Hilfsorganisationen in der allgemeinen

Berichterstattung 1989-1999 (n=85)



Gewalt in der Familie7 536 3

Statistische Angaben aus den allgemeinen Berichten n laut Fachliteratur *

jedes 4. Mädchen sexuell missbraucht 13 jedes 11.

jedes 5. Mädchen sexuell missbraucht 2 jedes 11.

jeder 7. Bub sexuell missbraucht 4 jeder 28.

jeder 10. Bub sexuell missbraucht 10 jeder 28.

10-20 000 sexuell missbrauchte Kinder jährlich 4 12 500

25 000 sexuell missbrauchte Kinder jährlich 16 12 500

sKM Opfer zu 80% Mädchen 2 ca. 75%

90-94% der sexuellen Übergriffe in der Familie 5 30%

85-90% der sKM-Täter sind Vater oder lieber Onkel 9 25%

90-95% der sKM-Täter sind Männer 7 über 90%

5% der Österreicher sind pädophil 3 [keine Daten]

* sKM-Ausmaß nach Fachliteratur (Prävalenzen): Beschränkt man sich auf gravierendere Formen sexueller
Übergriffe, so zeigt sich, dass ungefähr 9% der Mädchen und 3.5% der Buben zu Masturbation oder sonsti-
gen genitalen Berührungen vor anderen oder mit anderen vor Vollendung ihres 17. Lebensjahres verführt
oder gezwungen wurden. Bei ca. 5%-Punkten der Mädchen und ca. 1.5%-Punkten der Buben handelt es
sich um genitalen, oralen oder analen Geschlechtsverkehr. 2/3 der betroffenen Mädchen und 3/4 der betrof-
fenen Buben erleben derartige Übergriffe einmal, 1/3 der Mädchen und 1/4 der Buben häufiger. In 25%
aller Fälle stammen die TäterInnen aus dem Familienkreis; es sind Onkel, Väter, Brüder usw. Die meisten
Übergriffe (50%) erleben Kinder und Jugendliche im Bekanntenkreis; hier zur Hälfte vonseiten anderer
Jugendlicher. In etwa 25% der Fälle sind die TäterInnen Unbekannte (Bange & Deegener 1996; Ernst 1997;
Finkelhor 1994; Kinzl et al. 1997; Gorey & Leslie 1997; Gröller 1998 u.a.; s. 1.1A). 1999 leben ca. 1.9 Mio
Personen unter 19 Jahren in Österreich (ÖSTAT).

Tabelle VII.16: 

75 auf Österreich bezogene Angaben über die Häufigkeit sexueller Gewalt an 

Kindern und Jugendlichen (sKM) aus den allg. Berichten 1989-1999 (es fanden sich insgesamt 

86 Angaben; einmalige Angaben sind weggelassen). Die dritte Spalte zeigt zum Vergleich

Prävalenzzahlen aus der nationalen und internationalen Fachliteratur (Übereinstimmungen sind

grau unterlegt).



D  Beispiel „Statistiken zum Ausmaß 
sexueller Gewalt“
Tabelle VII.16 zeigt, dass weniger als ein Fünftel

der statistischen Angaben in den allgemeinen
Berichten zu sexuellem Kindesmissbrauch (sKM)
gut mit den Daten übereinstimmt, die man aus der
Fachliteratur ableiten kann. Alle anderen zahlen-
mäßigen Angaben liegen – teilweise sehr beträcht-
lich – „über“ der Realität, die die Fachliteratur prä-
sentiert.

Für Tabelle VII.16 haben wir aus der Fach-
literatur Angaben zu den gravierenderen Formen
sexueller Gewalt gewählt. Das ergab sich aus Fol-
gendem: Es fällt auf, dass in den allgemeinen Be-
richten so gut wie nie Definitionen oder Spezifizie-
rungen der verwendeten Begriffe oder Kategorien
angegeben sind. Die LeserInnen sind also ihren
Fantasien überlassen. Es liegt nahe anzunehmen,
dass die LeserInnen jene von schwerer Gewalt ge-
prägte „Wirklichkeit“ der Fallgeschichten, die ein
paar Seiten weiter in den Lokal- und Chronikteilen
(mit)geliefert werden, als Maßstab, Hintergrund
oder Ankerreiz zu den Statistiken der allgemeinen
Berichte benutzen. Um uns an das anzupassen, was
RezipientInnen wahrscheinlich tun, haben wir für
den Vergleich Medien–Fachliteratur die Zahlen zu
den gravierenderen Formen von sKM aus der
Fachliteratur entnommen.6

Die Daten weisen auf einen bedenklichen
Zusammenhang hin. Einerseits liefern die Fall-
berichte Geschichten massiver Gewalt und elimi-
nieren ganze Gewaltformen (z.B. Vernachlässi-
gung) und viele -nuancen, v.a. Intensitätsnuancen. 

Andererseits bieten die allgemeinen Berichte
statistische Daten, ohne anzugeben, auf welche
Formen und Intensitäten sexueller Gewalt sich die
Zahlen beziehen; man kann nur vermuten (vgl.
Fußnote 6), dass sie sich auf einen sehr breit ange-
legten Begriff beziehen, also auch leichte Formen
umfassen. RezipientInnen wird durch das (mehr
oder weniger zufällige) Nebeneinander beider
Informationsblöcke suggeriert, dass diese sich auf-
einander beziehen. Wenn man nun noch bedenkt,
dass die angegebenen Zahlen oft Verdoppelungen
und Vervielfachungen der in der Fachliteratur dar-
gelegten Verhältnisse sind (Tab. VII.16), kann man
leicht sehen, wie beide Informationsblöcke zusam-
menwirken und so das Bild einer von schwerster
Gewalt geprägten und ausgefüllten – deformierten
– „Wirklichkeit“ schaffen.
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6 Die Einbeziehung der leichteren Formen sexueller Gewalt (z.B. das einmalige Erleben/Sehen eines Exhibitionisten) würde
die statistischen Zahlen ungefähr verdoppeln. Es müsste dann z.B. in der Spalte Fachliteratur von Tab. VII.16 in den ersten
vier Zeilen heißen „jedes 5.-6. Mädchen“ und „jeder 14. Bube“ (Gorey et al 1997). Dies würde den Vergleich etwas zugun-
sten der Medien verschieben. Die Einbeziehung der gravierendsten Formen sexueller Gewalt (so wie sie die Fallberichte prä-
sentieren, z.B. wiederholter erzwungener Geschlechtsverkehr zwischen Vater und Tochter) würde die statistischen Zahlen
ungefähr halbieren. Es müsste dann z.B. in der Spalte Fachliteratur in den ersten vier Zeilen heißen „jedes 22. Mädchen“ und
„jeder 56. Bube“; die Diskrepanz zwischen den Angaben der allgemeinen Berichte und der Fachliteratur würde sich also
beträchtlich erhöhen. Wir haben letztlich für den Vergleich zwischen Medien und Fachliteratur bewusst einen methodischen
Mittelweg und die Statistiken zu den gravierenderen Formen gewählt.
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5.1 Gewalt gegen Kinder – ein
Medienthema mit Grenzen

Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder ist zu
einem Printmedienthema geworden. Das ist grund-
sätzlich positiv einzustufen. Dennoch bleibt ein
Aspekt auf der Strecke: Kaum Erwähnung finden
psychische Gewalt und Vernachlässigung und seit
1989 ist keine Steigerung zu verzeichnen (4.3).
Warum werden diese beiden Gewaltformen nach
wie vor „verschwiegen“? 

(1.) Berichtet wird laut unseren Ergebnissen,
was nachrichtenwertig ist, d.h., was konkret und
unmittelbar ist, anschaulich dargestellt werden
kann und nachhaltige oder gar tödliche Folgen hat.
Im Zentrum der Darstellung steht der Gewaltakt
selbst. Darüber hinaus wird über einzelne Fälle sel-
ten mehrmals berichtet, d.h., der Fokus liegt auf der
einmaligen Darstellung aktueller neuer – noch nicht
berichteter – Gewalthandlungen (4.4, 4.7-4.10).
Vernachlässigung und psychische Gewalt können
diese medialen Anforderungen nur bedingt erfül-
len. In beiden Fällen sind die Handlungen nur
schwer plakativ darzustellen, sie bestehen meistens
aus oft wiederholten Unterlassungen (Nicht-Hand-
lungen wie zu wenig mit dem Kind spielen oder
reden, Unter- und Fehlernährung). Die Folgen sind
zwar mitunter schwer und nachhaltig, aber sie tre-
ten oft nicht sofort ein und – was vielleicht noch
wichtiger ist – sie sind wenig sichtbar. Niedriges
Selbstwertgefühl, Suizidalität oder Entwicklungs-
rückstände passen nur schwer in simple 
Ursache–Wirkungsschemata hinein (wie z.B. 
„Prügel – blaue Flecken“ oder „Vergewalti-
gung – Schwangerschaft“). Sexuelle und physische
Misshandlung sind demgegenüber einfacher in das
Reduktionsschema der Medien einzupassen. 

(2.) Nachrichtenwert hat das Sensationelle.
Dieser Nachrichtenfaktor stellt für „unsichtbare“,
in ihrer Wirkung verzögerte Misshandlungsformen
wie psychische Gewalt oder Vernachlässigung eine
nur schwer überwindbare Hürde dar. Nur selten

kommt es z.B. zu „Vernachlässigungsskandalen“,
die eine Woge an Berichterstattung nach sich ziehen
könnten. Demgegenüber gingen zwar die Fall-
berichte zu sexueller Gewalt nach den Skandalen
von 1996 wieder zurück, aber die Zahl der allge-
meinen Berichte blieb relativ hoch (4.2). So
diskussionswürdig es auch sein mag, dass bestimm-
te Ereignisse über die Medien skandalisiert werden,
muss man doch anerkennen, dass diese Prozesse im
Sinne einer gesellschaftlichen – und auch journalis-
tischen – Bewusstseinsbildung von Bedeutung sind.

(3.) Insbesondere für psychische Gewalt stellt
auch die gesellschaftliche Einstellung zu psychi-
schen Problemen und Störungen insgesamt ein
Hindernis auf dem Weg in die Medien dar. Ebenso
wie sexuelle Gewalt erst breitere Öffentlichkeit
erlangte, nachdem das Thema „Sexualität-Kinder-
Familie“ die Tabuschwelle überschritten hatte,
muss auch bei dieser Gewaltform für eine umfas-
sende Diskussion eine gewisse Grundoffenheit
gegeben sein. Der Krankheitswert von psychischen
Störungen z.B. ist aber erst seit kurzer Zeit in
Europa gesellschaftlich anerkannt; eine Abkop-
pelung von Denkkategorien wie Schuld, Sühne,
Minderwertigkeit usw. ist längst noch nicht voll-
zogen, sodass vorhandene soziale Tabuisierungen
psychische Gewaltformen am Öffentlichwerden
hindern. 

5.2 Berichterstattung als 
(verzerrtes) Abbild der Wirklichkeit?

Lässt man die Ergebnisse aus dieser Sicht Revue
passieren, zeigt sich, dass die printmediale Dar-
stellung selten der Komplexität der Ereignisse
gerecht wird und oft die Wirklichkeit nicht so ab-
bildet, wie sie etwa die Fachwelt präsentiert oder
die reale Welt es erwarten ließe. Physische und
sexuelle Misshandlungen dominieren die gesamte
Berichterstattung (4.3). Es war in den Fallberichten
eine deutliche Fokussierung auf TäterInnen und

5 Schlussfolgerungen 
und Diskussion
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schwere Gewalttaten nachweisbar, z.B. solche mit
tödlichem Ausgang. Ursachen sind wenig komplex
dargestellt, auch Folgen sind auf offensichtliche wie
strafrechtliche (auf TäterInnenseite) und medizi-
nische und physische (auf Opferseite) reduziert,
obwohl festzuhalten ist, dass die allgemeinen
Berichte in den letzten zehn Jahren differenzierter
wurden (4.7, 4.8). Bei der Darstellung der involvier-
ten Personen entsprachen Geschlechterverhältnis
und Altersstruktur den realen Verhältnissen (4.5).
Die genauere Betrachtung zeigt aber auch hier
beträchtliche Abweichungen: TäterInnen und
Opfer werden relativ stereotyp beschrieben, der
AusländerInnenanteil ist im Vergleich zu offiziellen
Kriminalstatistiken zu hoch, und die Protago-
nistInnen stammen beinahe immer aus niedrigen
sozialen Schichten (4.7, 4.4). Hilfseinrichtungen
werden in der Fallberichterstattung nicht erwähnt
(4.11.B). Schließlich: Während im Bereich der Fall-
berichterstattung folgenschwere und außer-
gewöhnliche Ereignisse häufig thematisiert werden
(4.8), wird in den Hintergrundberichten mit
statistischen Zahlen aufgewartet („jedes 4. Mädchen
sexuell missbraucht“), die vermutlich auch die
leichten Misshandlungsformen einbeziehen, wor-
auf allerdings so gut wie nie hingewiesen wird
(4.11D). Diese epidemiologisch-statistischen Anga-
ben liegen – wir haben es für sexuelle Gewalt im
Detail nachgewiesen – durchwegs „über“ jenen der
Fachliteratur (4.11D). Die Vermutung liegt nahe,
dass das Publikum einen Zusammenhang zwischen
den schweren Gewaltformen der Fallberichte und
den „Horrorzahlen“ der allgemeinen Darstellungen
herstellt.

5.3 Thematisierung, Information,
Nachrichtenfaktoren, Kritik,
Kontrolle, Professionalisierung

Die österreichischen Printmedien haben inner-
familiäre Gewalt gegen Kinder Ende der 80er und
Anfang der 90er-Jahre enttabuisiert und aus den
Wohnzimmern heraus ans Licht der Öffentlichkeit
gebracht. Die Anzahl aller diesbezüglichen Berichte
verdreifachte sich in den vergangenen zehn Jahren.
Hauptverantwortlich dafür war vor allem das
Interesse an sexueller Gewalt. Dazu sind 1999 – in
absoluten Zahlen – 11-mal so viele Berichte zu fin-
den als zu Beginn der 90er (4.2). Damit erfüllten die
Medien ihre Thematisierungsfunktion (1.2A).

Defizite sind weniger in der Quantität als in der
Qualität der Artikel auszumachen. Die übermittel-
te Information gleitet mitunter angesichts der
erwähnten Verzerrungen (5.2) in den Bereich von
Desinformation ab (z.B. beim Fehlen der Hilfsein-
richtungen in den Fallberichten oder bei manchen
statistischen Angaben). Die Berichte und die
Berichterstattung als Ganzes entsprechen (daher)
nicht immer den Kriterien von Richtigkeit,
Unparteilichkeit, Neutralität, Sachlichkeit, Voll-
ständigkeit, Fairness und Überprüfung der
Quellenvalidität (1.2A), die qualitativ hochwerti-
ger Journalismus erfüllen sollte [Jeder Leser und
jede Leserin ist angesichts der Subjektivität und des
normativen Charakters dieser und aller Begriffe
dieses Abschnittes aufgerufen, unsere Einleitung
(1.2) noch einmal zu lesen und dann selbst zu beur-
teilen, ob und wann genau er/sie einschätzt, dass
unsere Ergebnisse darauf hinweisen, dass die
Berichterstattung mehr oder weniger „(un)richtig“,
„(un)vollständig“, „(un)sachlich“ usw. ist. Als
Denkanstöße mögen z.B. die stilistischen Aus-
wüchse bei der Darstellung der involvierten
Personen, das Spektrum der dargestellten Gewalt-
arten und -intensitäten, der AusländerInnenanteil
und der hohe Primärartikelanteil (4.10) dienen].
Dafür folgen viele Meldungen den meisten
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Anforderungen, die sich aus den Nach-
richtenfaktoren ergeben: Sie sind aktuell, konkret,
ungewöhnlich, räumlich nah, zeigen nachhaltige
Konsequenzen und sprechen die Gefühle an. Dies
macht sie marktgängig und, entsprechend unserer
Voraussage (1.2D), kurzsichtig (vgl. z.B. 4.10,
„Eintagsfliegen“). Interessanterweise sind sie – ent-
gegen der Nachrichtenwerttheorie – sozial fern, wie
der hohe Anteil von Personen unterer sozialer
Schichten und AusländerInnen sowie das Fehlen
von Personen mit hohem Bekanntheitsgrad in den
Fallberichten zeigen (4.4). Dies widerspricht auch
den Strukturen österreichischer Kriminalbericht-
erstattung (Drissen 1982), zu der der Großteil der
Berichterstattung über Kindesmisshandlung aber
nach anderen Kriterien zu rechnen ist (4.9). Diese
Mängel und Widersprüche lassen vermuten, dass
sowohl auf ProduzentInnen- wie auf Rezipient-
Innenseite relativ tief liegende psychische Abwehr-
mechanismen am Werk sind, die Gewalt gegen
Kinder vom ICH (Bewusstsein) fern halten und sie
trotz und wegen ihrer medialen Alltäglichkeit –
eine psychische Zwickmühle – immer noch als
fürchterliche und faszinierende Ereignisse empfin-
den lassen.

Unsere Ergebnisse erlauben nur eine indirekte
Einschätzung darüber, ob und wie viel Kritik und
Kontrolle die Medien übernommen haben. Klar
gezeigt haben wir, dass die Medien stark daran betei-
ligt waren, Kindesmisshandlung zu enttabuisieren.
Damit haben sie „herrschende gesellschaftliche
Zustände“ (1.2B) hinterfragt und eine gewisse
Plattformfunktion übernommen. Angesichts der
erwähnten qualtitativen Mängel (5.2) muss aller-
dings auch gesagt werden, dass die Plattform-
funktion durchaus noch besser erfüllt werden könn-
te (so kommen z.B. bestimmte Personengruppen be-
vorzugt zu Wort, 4.9, 4.11A). Auch gegenüber Exe-
kutive und Justiz ist sowohl Positives wie Negatives
zu verzeichnen. Einerseits haben die Medien sehr
wahrscheinlich die Einführung bestimmter gesetzli-
cher Rahmenbedingungen deutlich beschleunigt
(z.B. die kontradiktorische Befragung) und deren

Existenz bekannt gemacht (4.11B). Andererseits war
es erst durch eine legislative Maßnahme möglich,
den Schutz der dargestellten Personen effektiv zu
gewährleisten (Anonymität, 4.6); hier hat bis 1993
die „Kontroll“- oder Thematisierungsfunktion
deutlich übers Ziel geschossen und die mediale
Selbstkontrolle weitgehend versagt.

Ob die Zunahme der Berichterstattung in den
letzten zehn Jahren mit einer Professionalisierung
der Darstellung des Themas Gewalt in der Familie
einhergegangen ist, lässt sich anhand der Ergebnisse
der Inhaltsanalyse nicht klar beantworten. Hin-
sichtlich der Art und Inhalte der Darstellung (wie
z.B. der Charakterisierung der Betroffenen, der
Beschreibung der Folgen und Ursachen und der
Argumentationslinien bei Forderungen) ist kein
entscheidender Unterschied zwischen 1989 und
1999 feststellbar – dies ist die unscharfe und globa-
le Beurteilung, die wir aus einem zusammenfassen-
den Blick heraus auf unsere Ergebnisse abgeben
können. Die wachsende Anzahl der Artikel beweist
zunächst einmal nur, dass Gewalt gegen Kinder als
Thema erkannt wurde. Weist man der grundsätzli-
chen Bereitschaft, dem Thema (mehr) Platz einzu-
räumen, Aussagekraft zu, dann kann man in
beschränktem Ausmaß von Professionalisierung
sprechen. Diese ist allerdings nicht unbedingt aus
der professionellen Sichtweise der einzelnen
AutorInnen abzuleiten, sondern kann auch z.B. aus
dem wirtschaftlichen Interesse eines Mediums he-
raus, ein Thema öffentlich zu lancieren, verstanden
werden. Ob also bei MedienproduzentInnnen ein
Umdenken stattgefunden hat, müsste im Rahmen
einer Befragung erhoben werden.

5.4 Umgang mit den Medien: 
Einige Hinweise

An ProduzentInnen. Ein Teil der diagnosti-
zierten Defizite dürfte auf die Arbeitssituation der
JournalistInnen zurückzuführen sein – Zeitdruck
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führt zu mangelhafter Recherche, die vorgegebene
Kürze von Artikeln zu Auslassungen und klischee-
haften Darstellungen. Die strukturellen Probleme
entlassen aber einzelne Medienschaffende nicht aus
der Verantwortung. Trotz äußerer Zwänge ist eine
differenziertere und emotional sensible Heran-
gehensweise gefordert, etwa um den Aufbau von
Vorurteilen zu verhindern oder Opfer zu schützen.
Gewaltberichterstattung, die die betroffenen Per-
sonen tendenziell als Einzelfälle und Besonderheit
darstellt und die dahinter liegenden Zusam-
menhänge negiert, fördert den Aufbau von Stereo-
typen – die in weiterer Folge wieder Grundlage für
überzogene Forderungen z.B. im Zusammenhang
mit der Bestrafung von TäterInnen sein können.
Vorsicht ist auch im Umgang mit statistischen
Zahlen geboten – Studien zum Ausmaß von Kin-
desmisshandlung basieren auf unterschiedlichen
Gewaltdefinitionen. Diese Unterschiede sollten den
LeserInnen zugänglich gemacht und ihnen Hilfen
zum Verständnis und der Bewertung von Zusam-
menhängen geboten werden. Auch sollten Zahlen
regelmäßig durch vielfältige Außeninformationen
validiert, und nicht aus Medien abgeschrieben wer-
den. Es wäre auch zu begrüßen, wenn gelungene
Erziehungs- oder Konfliktlösungsmodelle oder
Kinderschutz-, Hilfe- und andere Praxis öfters als
derzeit Eingang in die Medien finden, sodass sie
bekannt und nachgeahmt werden können. Hierbei,
aber auch im Allgemeinen, wäre nützlich, wenn
Ereignisse seltener als Momentaufnahme und öfter
in ihrem gesamten Verlauf dargestellt würden (als
Primärbericht mit Folgeartikeln).

An HelferInnen und Hilfsorganisationen.
Einerseits ist die Zunahme der Berichte nicht allein
auf das Interesse der Medien zurückzuführen, son-
dern auch als Erfolg der Aufklärungsarbeit von
Hilfsorganisationen (und politischen Stellen) zu
sehen. Schließlich steht die Berichterstattung in
Wechselwirkung zu gesellschaftlichen Diskussio-
nen und Ereignissen. Insofern kann die Eliminie-
rung bestehender Defizite in der Berichterstattung

auch von HelferInnenseite als Aufgabe verstanden
werden. Ziel muss es sein, Themen wie psychische
Gewalt oder Vernachlässigung so zu „verpacken“,
dass sie Nachrichtenwert erhalten (z.B. wären pro-
minente Personen zu Stellungnahmen zu bewegen
oder aktuelle Anlässe durch Veranstaltungen zu
schaffen). Darüber hinaus könnten auch bestehende
Ausbildungs- oder Wissensdefizite der Journa-
listInnen durch Kooperationen mit Hilfsorgani-
sationen ausgeglichen werden. Es genügt nicht,
Medienschaffende wegen der bestehender Defizite
zu tadeln, sondern es muss vonseiten der Hilfs-
organisationen genau recherchiertes und marktgän-
gig vorformuliertes Informationsmaterial sehr
schnell (sofort) zur Verfügung stehen. Einerseits
scheint verständlich, dass angesichts der teilweise
qualitativ minderwertigen Berichterstattung die
Beziehung zur Presse so weit als möglich gemieden
wird. Allerdings führt dies zu dem Effekt, der hier
deutlich wurde (4.9): Der Schwerpunkt bleibt auf
der Kriminalberichterstattung; berichtet wird das,
was die Polizei als wichtig erachtet. Das Opfer
kommt (dabei) so gut wie nie zu Wort. Dies ist zum
einen verständlich, wenn es sich um kleine Kinder
handelt oder aus Gründen des Schutzes der Ano-
nymität und aus Angst vor sekundären Trauma-
tisierungen durch ein Interview oder einen Artikel.
Zum anderen sind nachrichtenwertige Falldar-
stellungen der entscheidende Ausgangspunkt von
Fall- und allgemeiner Berichterstattung. Auch hier
wäre vonseiten der Hilfsorganisationen zu überle-
gen, ob sie – neben allgemeinem Informationsmate-
rial – Fallvignetten oder KlientInnen, die seit länge-
rer Zeit keiner Betreuung mehr bedürfen, als
InterviewpartnerInnen zugänglich machen und so
die Kooperation fördern.

An PolitikerInnen. Unsere Ergebnisse sind
auch ein Auftrag an die Politik. Denn jene Themen,
die politisch diskutiert werden, erhalten Medien-
resonanz (4.11A, 4.11B). Bundesweite Maßnahmen
wie Campagnen gegen die Gewalt in der Familie,
aber auch einzelne Aktionen wie Enquêten,
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Polizeischulungen oder Aufklärungsstunden in
Schulen erzeugen mediale Aufmerksamkeit. Da
auch Appelle der Medien sich hauptsächlich an
PolitikerInnen richten (4.11A), scheint es, dass Pro-
duzentInnen und PolitikerInnen einander zuhören
und sich stark aufeinander beziehen. Dies ist einer-
seits entscheidend, damit sie ihre Funktionen erfül-
len können. Andererseits birgt dieser selbstbezügli-
che Prozess die Gefahr, dass wenig neue
Information aufgenommen wird. Wenn Politiker-
Innen z.B. die Zahlen, die sie bei Pressekonferenzen
verwenden, aus den Medien beziehen, und Pro-
duzentInnen diese dann wieder abdrucken, werden
sie davon nicht „richtiger“.

An Jedefrau und Jedermann. Dieser Artikel ist
als ein Plädoyer für eine differenzierte Betrach-
tungsweise des Themenbereichs Gewalt gegen
Kinder zu verstehen, damit der komplexe Alltag
nicht hinter den Schlagzeilen medialer Sensationen
verborgen bleibe. Dazu ist ein kritischer Umgang
mit den gebotenen Medieninhalten erforderlich,
wobei der Vergleich verschiedenster Informations-
quellen einer der sichersten Wege scheint.
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